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Anlage II.17 Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Geschichte“ 

I. Fachspezifische Prüfungsformen – 

Projektstück 

Ein Projektstück ist eine Leistung, die Studierende oder eine Gruppe von Studierenden nach 

Absprache mit dem Seminarleiter zum Projektziel beitragen. 

II. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von wenigstens 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen erfolgreich absolviert werden. 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende vier Pflichtmodule im Umfang von 16 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.201  „Grundlagenmodul“ (4 C / 3 SWS) 

B.Gesch.401  „Projektmodul Geschichtskultur/Theorie“ (3 C / 2 SWS) 

B.Gesch.402  „Projektmodul Geschichtskultur/Praxis“ (3 C / 2 SWS) 

B.Gesch.600  „Theorien und Methoden“ (6 C / 4 SWS) 

b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von wenigstens 50 C nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen erfolgreich absolviert werden: 

aa. Einführungsmodule 

Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von 14 C erfolgreich absolviert werden, 

darunter eines der Module B.Gesch.101 und B.Gesch.103: 

B.Gesch.101  „Einführungsmodul Alte Geschichte und Mittelalter“ (8 C / 5 SWS) 

B.Gesch.102  „Einführungsmodul Frühe Neuzeit und Neuzeit“ (8 C / 5 SWS) 

B.Gesch.103  „Einführungsmodul Alte Geschichte und Mittelalter“ (6 C / 5 SWS) 

B.Gesch.104  „Einführungsmodul Frühe Neuzeit und Neuzeit“ (6 C / 5 SWS) 

Die Module B.Gesch.101, B.Gesch.102, B.Gesch.103 und B.Gesch.104 sind Orientierungs-

module.  

bb. Aufbaumodule 

Es müssen Module im Umfang von wenigstens 27 C erfolgreich absolviert werden: 

i. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 6 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.301  „Aufbaumodul Neuzeit“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.302  „Aufbaumodul Neuzeit“ (6 C / 4 SWS) 
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ii. Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von wenigstens 12 C erfolgreich absol-

viert werden: 

B.Gesch.303  „Aufbaumodul Frühe Neuzeit“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.304  „Aufbaumodul Frühe Neuzeit“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.305  „Aufbaumodul Mittelalter“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.306  „Aufbaumodul Mittelalter“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.307  „Aufbaumodul Alte Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.308  „Aufbaumodul Alte Geschichte“ (6 C / 4 SWS) 

iii. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 6 C erfolgreich absol-

viert werden: 

B.WSG.0005  „Abschlussmodul WSG“ (9 C / 4 SWS) 

B.WSG.0003  „Aufbaumodul WSG I“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.311  „Aufbaumodul Außereuropäische Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.312  „Aufbaumodul Außereuropäische Geschichte“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.313  „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.314  „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte“ (6 C / 4 SWS) 

cc. Vertiefungsmodule 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 9 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.501  „Vertiefungsmodul Alte Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.502  „Vertiefungsmodul Mittelalter“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.503  „Vertiefungsmodul Frühe Neuzeit“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.504  „Vertiefungsmodul Neuzeit“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.506  „Vertiefungsmodul Osteuropäische Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.507  „Vertiefungsmodul Außereuropäische Geschichte“ (9 C / 4 SWS).  

2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Fachwissenschaftliches Profil 

Im Fach „Geschichte“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das fachwissenschaftliche Profil 

studiert werden. Dazu müssen 18 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erworben 

werden: 

aa. Es muss das folgende Modul im Umfang von 3 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.900  „Abschlussmodul“ (3 C / 2 SWS) 

bb. Es muss ein weiteres der Module B.Gesch.302, B.Gesch.304, B.Gesch.306, 

B.Gesch.308, B.Gesch.310, B.Gesch.312 und B.Gesch.314 im Umfang von 6 C erfolgreich 

absolviert werden. 
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cc. Es muss ein weiteres der Module nach Nr. 1 Buchstabe b Buchstabe cc im Umfang von 

9 C erfolgreich absolviert werden. 

b. Berufsfeldbezogenes Profil 

Studierende anderer Studienfächer können im Rahmen des berufsfeldbezogenen Profils das 

Modulpaket „Geschichte“ absolvieren. Dazu müssen nach folgenden Bestimmungen wenigs-

tens 18 C erworben werden: 

i. Es müssen folgende zwei Module im Umfang von 10 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.201  „Grundlagenmodul“ (4 C / 3 SWS) 

B.Gesch.600  „Theorien und Methoden“ (6 C / 4 SWS) 

ii. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 9 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.301  „Aufbaumodul Neuzeit“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.303  „Aufbaumodul Frühe Neuzeit“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.305  „Aufbaumodul Mittelalter“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.307  „Aufbaumodul Alte Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.WSG.0005  „Abschlussmodul WSG“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.311  „Aufbaumodul Außereuropäische Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.313  „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte“ (9 C / 4 SWS) 

c. Lehramtbezogenes Profil 

Studierende des lehramtbezogenen Profils müssen folgendes Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 C erfolgreich absolvieren; das Modul ersetzt das Pflichtmodul B.Gesch.401, welches 

von Studierenden des lehramtsbezogenen Profils nicht absolviert werden muss: 

B.Gesch.700 „Grundlagen der schulischen und der außerschulischen Geschichtsver-

mittlung“  (6 C / 4 SWS) 

d. Profil „studium generale“ 

Folgendes Wahlmodul kann von Studierenden des Faches „Geschichte“ im Rahmen des 

Profils „studium generale“ absolviert werden: 

B.Gesch.900  „Abschlussmodul“ (3 C / 2 SWS) 

3. Modulpaket „Geschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ im Rahmen des 

Bachelor-Studiengangs „Soziologie“ 

Im Modulpaket (außersoziologischer Kompetenzbereich) im Studiengebiet „Geschichte und 

Wirtschafts- und Sozialgesichte“ sind wenigstens 41 C nach Maßgabe der folgenden Be-

stimmungen zu erwerben: 

a. Geschichte 

Es müssen Module im Umfang von 12 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden: 
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aa. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.101  „Einführungsmodul Alte Geschichte und Mittelalter“ (8 C / 5 SWS) 

B.Gesch.102  „Einführungsmodul Frühe Neuzeit und Neuzeit“ (8 C / 5 SWS) 

bb. Es muss folgendes Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.201  „Grundlagenmodul“ (4 C / 3 SWS) 

b. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Es müssen folgende vier Module im Umfang von 27 C erfolgreich absolviert werden: 

B.WSG.0001  „Einführung in die WSG I: Konzepte und Arbeitstechniken“ (9 C / 4 

SWS) 

B.WSG.0002 „Einführung in die WSG II: Methoden und Anwendungsbereiche“ 

(8 C / 2 SWS) 

B.WSG.0003  „Aufbaumodul WSG I“ (6 C / 4 SWS) 

B.WSG.0004   „Aufbaumodul WSG II“ (6 C / 4 SWS) 

4. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden aller Studiengänge bzw. -fächer im Rah-

men des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 

B.Gesch.650  „Paläographie der Frühen Neuzeit“ (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.651  „Methoden wissenschaftlichen Arbeitens für Historiker“ (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.652  „Russisch für Kulturwissenschaften I“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.653  „Russisch für Kulturwissenschaften II“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.654  „Französisch für Kulturwissenschaftler/innen I“ (6 C / 2 SWS) 

B.Gesch.655  „Französisch für Kulturwissenschaftler/innen II“ (6 C / 2 SWS) 

III. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Geschichte“ ist der 

Nachweis von wenigstens 44 C aus dem Kerncurriculum. 

IV. Besondere Bestimmungen zur Notenbildung 

Bei der Berechnung der Note für das Fachstudium „Geschichte“ sowie der Gesamtnote des 

Bachelorabschlusses bleibt jeweils eines der Einführungsmodule nach Nrn. II. 1. Buchstaben 

b. aa.  sowie eines der Aufbaumodule nach Nrn. II. 1. Buchstaben b. bb. unberücksichtigt, 

und zwar jeweils das schlechter bewertete. Kommen danach mehrere Module in Frage, wird 

das Modul berücksichtigt, dem die höhere Zahl von Anrechnungspunkten zugewiesen ist, 

nächstdem jeweils das zum späteren Zeitpunkt bestandene. 
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V. Modulkatalog „Geschichte“ 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.101 
„Einführungsmodul Alte 
Geschichte und Mittelalter“ 
 
 

keine Kenntnis grundlegender Konzepte und 
Methoden der Geschichtswissenschaft 
sowie des Umgangs mit historischen 
Quellen aus Antike und Mittelalter; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
IPS; 
Kurzreferat; 
Hausaufgaben 

Hausarbeit (max. 
15 S.) 

8 C 
5 SWS 

B.Gesch.102 
„Einführungsmodul Frühe 
Neuzeit und Neuzeit“ 
 
 

keine Kenntnis grundlegender Konzepte und 
Methoden der Geschichtswissenschaft 
sowie des Umgangs mit historischen 
Quellen aus Neuzeit und Früher Neu-
zeit; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
IPS; 
Kurzreferat; 
Hausaufgaben 

Hausarbeit (max. 
15 S.) 

8 C 
5 SWS 

B.Gesch.103 
„Einführungsmodul Alte 
Geschichte und Mittelalter“ 
 
 

keine Kenntnis grundlegender Konzepte und 
Methoden der Geschichtswissenschaft 
sowie des Umgangs mit historischen 
Quellen aus Antike und Mittelalter; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
IPS; 
Kurzreferat; 
Hausaufgaben 

Klausur 
(90 Min.) 

6 C 
5 SWS 

B.Gesch.104 
„Einführungsmodul Frühe 
Neuzeit und Neuzeit“ 
 
 

keine Kenntnis grundlegender Konzepte und 
Methoden der Geschichtswissenschaft 
sowie des Umgangs mit historischen 
Quellen aus Neuzeit und Früher Neu-
zeit; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
IPS; 
Kurzreferat; 
Hausaufgaben 

Klausur 
(90 Min.) 

6 C 
5 SWS 

B.Gesch.201 
„Grundlagenmodul“ 
 
 

keine Überblick über geschichtswissenschaftli-
che Methoden z.B. unter politik-, sozial-, 
kultur- und geschlechtergeschichtlichen 
Perspektiven 

Teilnahme an 
der Exkursion 
 

mdl. Prüfung (ca. 
15 Min.; unbenotet) 
und 
Referat (ca. 15 
Min.; unbenotet; im 
Rahmen der Exkur-
sion) 

4 C 
3 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.301 
„Aufbaumodul Neuzeit“ 
 

B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Neu-
zeit) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit 
(max. 20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.302 
„Aufbaumodul Neuzeit“ 
 

B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Neu-
zeit) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Klausur (90 Min.) 
oder 
3 Essays (je max. 
10000 Zeichen) 

6 C 
4 SWS 

B.Gesch.303 
„Aufbaumodul Frühe Neu-
zeit“ 
 

B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Frühe 
Neuzeit) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit 
(max. 20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.304 
„Aufbaumodul Frühe Neu-
zeit“ 
 

B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Frühe 
Neuzeit) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Klausur (90 Min.) 
oder 
3 Essays (je max. 
10000 Zeichen) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.305 
„Aufbaumodul Mittelalter“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Mittelal-
ter) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit 
(max. 20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.306 
„Aufbaumodul Mittelalter“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Mittelal-
ter) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Klausur (90 Min.) 
oder 
3 Essays (je max. 
10000 Zeichen) 

6 C 
4 SWS 

B.Gesch.307 
„Aufbaumodul Alte Ge-
schichte“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Alte 
Geschichte) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit 
(max. 20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.308 
„Aufbaumodul Alte Ge-
schichte“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen der 
jeweiligen historischen Epoche (Alte 
Geschichte) 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Klausur (90 Min.) 
oder 
3 Essays (je max. 
10000 Zeichen) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.311 
„Aufbaumodul Außereuro-
päische Geschichte“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 
 
und 
 
B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen des 
Fachgebietes (Außereuropäische Ge-
schichte); geschichtswissenschaftliche 
Analyse von Beispielen aus dem Fach-
gebiet; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit 
(max. 20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.312 
„Aufbaumodul Außereuro-
päische Geschichte“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 
 
und 
 
B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen des 
Fachgebietes (Außereuropäische Ge-
schichte); geschichtswissenschaftliche 
Analyse von Beispielen aus dem Fach-
gebiet; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Klausur (90 Min.) 
oder 
3 Essays (je max. 
10000 Zeichen) 

6 C 
4 SWS 

B.Gesch.313 
„Aufbaumodul Osteuropä-
ische Geschichte“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 
 
und 
 
B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen des 
Fachgebietes (Osteuropäische Ge-
schichte); geschichtswissenschaftliche 
Analyse von Beispielen aus dem Fach-
gebiet; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit 
(max. 20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.314 
„Aufbaumodul Osteuropä-
ische Geschichte“ 
 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 
 
und 
 
B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Kenntnis der Arbeitsweise des Faches 
anhand einer konkreten Forschungssi-
tuation; Beherrschung der speziellen 
propädeutischen Anforderungen des 
Fachgebietes (Osteuropäische Ge-
schichte); geschichtswissenschaftliche 
Analyse von Beispielen aus dem Fach-
gebiet; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Klausur (90 Min.) 
oder 
3 Essays (je max. 
10000 Zeichen) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.401 
„Projektmodul Geschichts-
kultur/Theorie“ 
 

B.Gesch.101 
oder 
B.Gesch.102 
oder 
B.Gesch.103 
oder 
B.Gesch.104 

Überblick über Theorien und Methoden 
des öffentlichen Gebrauchs von Ge-
schichte (Geschichtskultur) 

regelmäßige 
Teilnahme 

Essay (max. 10000 
Zeichen; unbeno-
tet) 

3 C 
2 SWS 
 

B.Gesch.402 
„Projektmodul Geschichts-
kultur/Praxis“ 

B.Gesch.101 
oder 
B.Gesch.102 
oder 
B.Gesch.103 
oder 
B.Gesch.104 
und 
B.Gesch.401 
oder 
B.Gesch.700 

Anwendung von Kenntnissen des öffent-
lichen Gebrauchs von Geschichte (Ge-
schichtsrepräsentation, Geschichtspoli-
tik, Geschichtsspeicher) 

regelmäßige 
Teilnahme 

Projektstück oder 
Essay (max. 10000 
Zeichen; unbeno-
tet) 

3 C 
2 SWS 
 

B.Gesch.501 
„Vertiefungsmodul Alte Ge-
schichte“ 

B.Gesch.307 
oder 
B.Gesch.308 

Vertiefte Kenntnis zentraler historischer 
Ereignisse und/oder Problemzusam-
menhänge der Alten Geschichte; Um-
fassende Kenntnisse der Strukturmerk-
male der Antike; Kenntnis zentraler 
methodischer Konzepte; Fähigkeit zur 
geschichtswissenschaftlichen Analyse; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit (max. 
20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.502 
„Vertiefungsmodul Mittelal-
ter“ 

B.Gesch.305 
oder 
B.Gesch.306 

Vertiefte Kenntnis zentraler historischer 
Ereignisse und/oder Problemzusam-
menhänge; Umfassende Kenntnisse der 
Strukturmerkmale des Mittelalters; 
Kenntnis zentraler methodischer Kon-
zepte; Fähigkeit zur geschichtswissen-
schaftlichen Analyse; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit (max. 
20 S.) 

9 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.503 
„Vertiefungsmodul Frühe 
Neuzeit“ 

B.Gesch.303 
oder 
B.Gesch.304 

Vertiefte Kenntnis zentraler historischer 
Ereignisse und/oder Problemzusam-
menhänge; Umfassende Kenntnisse der 
Strukturmerkmale der Frühen Neuzeit; 
Kenntnis zentraler methodischer Kon-
zepte; Fähigkeit zur geschichtswissen-
schaftlichen Analyse; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit (max. 
20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.504 
„Vertiefungsmodul Neuzeit“ 

B.Gesch.301 
oder 
B.Gesch.302 

Vertiefte Kenntnis zentraler historischer 
Ereignisse und/oder Problemzusam-
menhänge; Umfassende Kenntnisse der 
Strukturmerkmale der Neuzeit; Kenntnis 
zentraler methodischer Konzepte; Fä-
higkeit zur geschichtswissenschaftlichen 
Analyse; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit (max. 
20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.506 
„Vertiefungsmodul Osteuro-
päische Geschichte“ 

B.WSG.0005 
oder 
B.Gesch.310 

Vertiefte Kenntnis zentraler historischer 
Ereignisse und/oder Problemzusam-
menhänge; Umfassende Kenntnisse der 
Strukturmerkmale der Osteuropäischen 
Geschichte; Kenntnis zentraler methodi-
scher Konzepte der Osteuropäischen 
Geschichte; Fähigkeit zur geschichts-
wissenschaftlichen Analyse; Vertiefung 
der speziellen Anforderungen der Ost-
europäischen Geschichte; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 

Hausarbeit (max. 
20 S.) 

9 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.507 
„Vertiefungsmodul Außereu-
ropäische Geschichte“ 

B.WSG.0005 
oder 
B.Gesch.310 

Vertiefte Kenntnis zentraler historischer 
Ereignisse und/oder Problemzusam-
menhänge; Umfassende Kenntnisse der 
Strukturmerkmale der Außereuropä-
ischen Geschichte; Kenntnis zentraler 
methodischer Konzepte der Außereuro-
päischen Geschichte; Fähigkeit zur 
geschichtswissenschaftlichen Analyse; 
Vertiefung der speziellen Anforderungen 
der Außereuropäischen Geschichte; 
Überblick über den Stoff der Vorlesung 

Regelmäßige 
Teilnahme am 
Seminar; im 
laufenden 
Seminar er-
brachte schrift-
liche bzw. 
mündliche Lei-
stungen 
 

Hausarbeit (max. 
20 S.) 

9 C 
4 SWS 

B.Gesch.600 
„Theorien und Methoden“ 

ein Aufbaumo-
dul 

Kenntnis zentraler Forschungsdebatten, 
Fähigkeit zur eigenständigen komplexen 
Quellenarbeit und zur geschichtstheore-
tischen Analyse 

regelmäßige 
Teilnahme an 
der Übung 

Essay (max. 10000 
Zeichen) 

6 C 
4 SWS 

B.Gesch.650 
„Paläographie der Frühen 
Neuzeit“ 

keine Kenntnis der Entwicklung der Schrift 
(Buch- und Handschrift) und ihre prakti-
sche Anwendung. 

Regelmäßige 
Teilnahme 

Praktische Prüfung 
(Anfertigung von 6 
Transkriptionen im 
Umfang von jeweils 
max. 3000 Zeichen)

4 C 
2 SWS 

B.Gesch.651 
„Methoden wissenschaftli-
chen Arbeitens für Histori-
ker“ 

keine Analyse und Wiedergabe wissenschaft-
licher Texte in Wort und Schrift. Kenn-
tnisse der Grundlagen der Quellenana-
lyse und Literaturrecherche sowie der 
formalen Vorgaben für wissenschaftli-
che Arbeiten. 

Regelmäßige 
Teilnahme 

6 schriftliche Leis-
tungen im Umfang 
von insgesamt 
max. 15.000 Zei-
chen) 

4 C 
2 SWS 

B.Gesch.652 
„Russisch für Kulturwissen-
schaften I“ 

keine Kenntnis der Grundelemente russischer 
Grammatik; Übersetzung fachbezoge-
ner Texte unter Zuhilfenahme eines 
Wörterbuchs. 

Regelmäßige 
Teilnahme 

Klausur (45 Min.) 6 C 
4 SWS 

B.Gesch.653 
„Russisch für Kulturwissen-
schaften II“ 

Beherrschung 
der Grundele-
mente russi-
scher Gramma-
tik 

Vertiefte Kenntnis der russischen 
Grammatik; Übersetzung zeitgenössi-
scher fachwissenschaftlicher Texte. 

Regelmäßige 
Teilnahme 

Klausur (45 Min.) 6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-
gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang 
der Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gesch.654 
„Französisch für Kulturwis-
senschaftler/innen I“ 

keine Grundkenntnisse der französischen 
Grammatik und eines fachspezifischen 
Grundwortschatzes; sinngetreue Über-
setzung 

keine Klausur (45 Min.) 6 C 
2 SWS 

B.Gesch.655 
„Französisch für Kulturwis-
senschaftler/innen I“ 

B.Gesch.654 
oder Äquivalent 

Übersetzung fachspezifischer zeitge-
nössischer Texte; Kenntnisse eines 
erweiterten Fachvokabulars 

keine Klausur (45 Min.) 6 C 
2 SWS 

B.Gesch.700 
„Grundlagen der schuli-
schen und der außerschuli-
schen Geschichtsvermitt-
lung“ 

B.Gesch.101 
oder  
B.Gesch.103 
 
und 
 
B.Gesch.102 
oder  
B.Gesch.104 

Reflexion der Bildungsziele von Ge-
schichtsunterricht; Reflexion fachdidak-
tischer Aufgaben und Fragestellungen in 
Theorie, Empirie und Pragmatik; Kenn-
tnis von psychologischen Vorausset-
zungen des Geschichtslernens; Kennt-
nis der organisatorischen Rahmenbe-
dingungen von Geschichtslernen in der 
Schule (Rahmenrichtlinien, Begründung 
von Unterrichtsthemen etc.); Anbahnung 
der Fähigkeit zum adäquaten Umgang 
mit fachspezifischen Medien und Me-
thoden. 
Kenntnisse der Geschichte von Ge-
schichtskultur; exemplarische Analysen 
gegenwärtiger Geschichtskultur resp. 
öffentlicher Verwendungsweisen von 
Geschichte (Debatten, Gedenktage, 
Jubiläen, Werbung etc.); Kenntnis und 
exemplarische Erprobung spezifischer 
Vermittlungsprozesse in einzelnen Insti-
tutionen außerschulischer Geschichts-
vermittlung (Museum, Archiv, Gedenk-
stätte, Verlag, Rundfunk und Fernse-
hen, Historikerbüro) 

keine Klausur  
(120 Min.; 2/3) 
und 
Essay (max. 10000 
Zeichen; 1/3) 

6 C 
4 SWS 

B.Gesch.900 
„Abschlussmodul“ 

ein Vertiefungs-
modul 

Forschungsorientiertes Arbeiten, schrift-
liche und mündliche Präsentation der 
Forschungsdiskussion 

keine Vortrag (ca. 30 
Min.) und Präsenta-
tion (ca. 15 Min.) 

3 C 
2 SWS 
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Anlage II.18  Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Geschlechterforschung“ 

I. Fachspezifische Prüfungsformen  

1. Essay: Diese Prüfungsaufgabe kann einzelnen Studentinnen und Studenten oder allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Seminars gestellt werden. In einem Essay soll eine 

spezifische Fragestellung des jeweiligen Moduls, diskutiert werden. (max. 6 Seiten) 

2. Genderheft: Diese Prüfungsaufgabe wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 

Wahlmoduls Genderkompetenz gestellt. Im Genderheft (DIN A5 Schulheft, 16 Blatt) sollen 

Themen zur Geschlechterfrage aus Text- und Bildmedien gesammelt und kritisch kommen-

tiert werden. 

II. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen erfolgreich absolviert werden. 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende zwei Pflichtmodule im Umfang von 22 C erfolgreich absolviert werden: 

B.GeFo.1 Theorien der Geschlechterforschung (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.2 Methoden der Geschlechterforschung (12 C / 4 SWS) 

Das Modul B.GeFo.1 ist Orientierungsmodul. 

b. Wahlpflichtmodule 

aa. Es müssen drei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 C erfolgreich absol-

viert werden: 

B.GeFo.3 Konzepte von Körper und Individuum (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.4 Soziale Beziehungen(10 C / 2 SWS) 

B.GeFo.5 Arbeit, Wirtschaft und materielle Kultur (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.6 Politische Kultur und soziopolitische Systeme (10 C / 2 SWS) 

B.GeFo.7 Sprache, Literatur, Text- und Bildmedien, Glaubens- und Wissenssysteme 

(10 C / 4 SWS) 

bb. Aus den am Studienfach Geschlechterforschung beteiligten Studiengebieten (Ägyptolo-

gie, Anglistik, Archäologie, Agrarsoziologie, Altorientalistik, Arabistik, Ethnologie, Germanis-

tik, Geschichte, Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie, Kunstgeschichte, Religions-

wissenschaft, Politikwissenschaft, Romanistik, Soziologie, Sportwissenschaft, Theologie und 

Volkswirtschaftslehre) müssen ferner wenigstens 14 C im Rahmen von frei wählbaren Modu-

len der einzelnen Fächer erbracht werden.  

Auf Antrag an die Prüfungskommission können Module aus weiteren Fächern zugelassen 

werden. 
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2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Fachwissenschaftliches Profil 

Im Fach „Geschlechterforschung“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das fachwissen-

schaftliche Profil studiert werden. Dazu müssen eines der noch nicht gewählten Module 

B.GeFo.3-7 im Umfang von 10 C sowie die folgenden zwei Module im Umfang von 8 C er-

folgreich absolviert werden: 

B.GeFo.8 Genderkompetenz I „Einführung in die Geschlechterforschung“ (4 C / 2 SWS) 

B.GeFo.9 Genderkompetenz II „Gender konsequent“ (4 C / 2 SWS) 

b. Berufsfeldbezogenes Profil 

Im Fach „Geschlechterforschung“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das berufsfeldbezo-

gene Profil studiert werden. Dazu müssen die folgenden 4 Module im Umfang von wenigs-

tens 18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.GeFo.8   Genderkompetenz I „Einführung in die Geschlechterforschung“  

(4 C / 2 SWS)  

B.GeFo.9  Genderkompetenz II „Gender konsequent“ (4 C / 2 SWS) 

B.GeFo.10 Praktika in einem für den Studiengang Geschlechterforschung relevan-

tem Berufsfeld (6 C / 2 SWS) 

SK.SozKom.33 Gender und Diversity für die Berufspraxis (4 C / 3 SWS) 

3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden der Sozialwissenschaftlichen Fakultät im 

Rahmen des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert wer-

den: 

B.GeFo.8 Genderkompetenz I „Einführung in die Geschlechterforschung“ (4 C / 2 SWS) 

B.GeFo.9 Genderkompetenz II „Gender konsequent“ (4 C / 2 SWS) 

4. Modulpaket (außerfachlicher Kompetenzbereich) „Geschlechterforschung“ in den 

Bachelor-Studiengängen „Ethnologie“ und „Soziologie“ 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 42 C nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen erfolgreich absolviert werden: 

aa. Es müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von 22 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.GeFo.1 Theorien der Geschlechterforschung (Orientierungsmodul) (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.2 Methoden der Geschlechterforschung (12 C / 4 SWS) 

bb. Es müssen zwei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 20 C erfolgreich ab-

solviert werden: 

B.GeFo.3 Konzepte von Körper und Individuum (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.4 Soziale Beziehungen (10 C / 4 SWS) 
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B.GeFo.5 Arbeit, Wirtschaft und materielle Kultur (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.6 Politische Kultur und soziopolitische Systeme (10 C / 4 SWS) 

B.GeFo.7 Sprache, Literatur, Text- und Bildmedien, Glaubens- und Wissenssysteme 

 (10 C / 4 SWS) 

III. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit im Studienfach „Geschlechterforschung“ 

ist der Nachweis von 52 C im Fachstudium. 

IV. Überschneidungen im Fachstudium zweier Studienfächer 

Ist ein Modul Teil des Curriculums beider studierten Studienfächer, so muss es nur einmal 

absolviert werden. Dies gilt auch, wenn unterschiedliche Varianten eines Moduls im Curricu-

lum beider Studienfächer absolviert werden, mit der Maßgabe, dass diejenige Variante zu 

absolvieren ist, der die höhere Zahl von Anrechnungspunkten zugewiesen ist. 

Die hierdurch erworbenen Anrechnungspunkte können ausschließlich für eines der beiden 

Studienfächer berücksichtigt werden; um die für den erfolgreichen Abschluss des 2-Fächer-

Bachelorstudiengangs erforderlichen Anrechnungspunkte im Umfang von wenigstens 66 C je 

Fach zu erwerben, muss die oder der Studierende in dem Fach, für das die Anrechnungs-

punkte nicht berücksichtigt wurden, ein weiteres fachwissenschaftliches Modul oder mehrere 

weitere fachwissenschaftliche Module wenigstens im Umfang des insoweit unberücksichtig-

ten Moduls erfolgreich absolvieren. 

Im Studienfach „Geschlechterforschung“ stehen dazu die noch nicht absolvierten Module 

B.GeFo.3-9 zur Verfügung. 
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V. Modulkatalog „Geschlechterforschung“ 

Modultitel 
Zugangs-
voraus-

setzungen 
Prüfungsanforderungen 

Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang der Prüfungs-
leistung 

Modul-
umfang 

(C, SWS)
B.GeFo.1  
Theorien der Ge-
schlechter-
forschung 
(Orientierungs-
modul) 

Keine Die Studierenden 
 kennen die historischen und theoretischen 

Entwicklungslinien der Geschlechterfor-
schung in Grundzügen 

 sie sind mit den theoretischen Grundlagen 
der Geschlechterforschung aus der Sicht-
weise unterschiedlicher Disziplinen vertraut 

 sie besitzen die Kompetenz, die Kategorie 
Geschlecht als Analyseinstrument anzu-
wenden 

Keine 1. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

10 C 
4 SWS 

B.GeFo.2  
Methoden der Ge-
schlechter-
forschung 

Keine Die Studierenden 
 besitzen grundlegende Kenntnisse der Me-

thoden der Geschlechterforschung 
 kennen qualitative und quantitative Metho-

den der Geschlechterforschung aus der 
Sichtweise unterschiedlicher Fächer und 
Fachgebiete 

 besitzen die Kompetenz qualitative und 
quantitative Methoden in forschungsprakti-
schen Übungen anzuwenden 

Keine 1. Klausur (90 Min.)  
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

12 C 
4 SWS 

B.GeFo.3 
Konzepte von Kör-
per und Individuum 

Keine Die Studierenden 
 verfügen über ein grundlegende Verständnis 

der biographischen und lebensweltlichen Zu-
sammenhänge von Körper, Körperlichkeit und 
Geschlecht 

 kennen Konstruktionen von Körpervorstellun-
gen, -bildern, -metaphern in verschiedenen 
Kulturen und Epochen 

 besitzen die Fähigkeit, Deutungen und Normie-
rungen von Körperlichkeit und Sexualität vor 
dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Ent-
stehungsbedingungen zu interpretieren 

 

Keine 1. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

10 C 
4 SWS 
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Modultitel 
Zugangs-
voraus-

setzungen 
Prüfungsanforderungen 

Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang der Prüfungs-
leistung 

Modul-
umfang 

(C, SWS)
B.GeFo.4 
Soziale Beziehun-
gen 

Keine Die Studierenden 
 kennen Geschlechterkonstruktionen in gesell-

schaftlichen Gegenstandsbereichen wie 
Verwandtschaft, Familie, Gruppe, Generati-
on u.a. 

 sind mit Konstellationen von Macht und 
Herrschaft, Egalität und Hierarchie im 
Schnittpunkt von ‚gender’, ‚class’ und ‚race’ 
vertraut. 

 haben die Kompetenz soziale Beziehungen 
als Determinanten gesellschaftlichen Han-
delns, gesellschaftlicher Strukturen und Insti-
tutionen zu interpretieren 

Keine 1. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

10 C  
4 SWS 

B.GeFo.5 
Arbeit, Wirtschaft 
und materielle 
Kultur 

Keine Die Studierenden 
 Verfügen über grundlegende Kenntnisse 

der geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
und Segregation auf dem Arbeitsmarkt 

 sind mit den geschlechtsspezifischen Räu-
men und Formen wirtschaftlichen Handelns, 
Ressourcenverteilung und Chancen der 
Aneignung wirtschaftlicher Güter vertraut 

 besitzen die Kompetenz geschlechtsspezifi-
sche Lebensstile und Konsumgewohnheiten 
an praxisnahem Beispielen zu analysieren 

 

Keine 1. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

10 C 
4 SWS 
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Modultitel 
Zugangs-
voraus-

setzungen 
Prüfungsanforderungen 

Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang der Prüfungs-
leistung 

Modul-
umfang 

(C, SWS)
B.GeFo.6 
Politische Kultur 
und soziopolitische 
Systeme 

Keine Die Studierenden 
 kennen soziale, kulturelle und historische 

Bedingungen geschlechtsspezifischer Hand-
lungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im poli-
tischen Raum und deren Institutionalisierung

 sie sind mit politischem Bewegungen (z.B. 
Migrationsprozessen) vertraut und können 
die Dynamiken aus theoretischer wie empiri-
scher Perspektive interpretieren 

 besitzen die Kompetenz, geschlechtspezifi-
sche Handlungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten im politischen Raum an praxisnahen 
Beispielen zu reflektieren 

 

Keine 1. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

10 C 
4 SWS 

B.GeFo.7 
Sprache, Literatur, 
Text- und Bildme-
dien, Glaubens- 
und Wissenssys-
teme 
 

Keine Die Studierenden 
 besitzen Kenntnisse über die durch Spra-

che, Kunst, Literatur, Massenmedien und 
religiöse Mythen/Rituale vermittelten ge-
schlechtsspezifischen Denkmuster und de-
ren Bedeutung für Lebensentwürfe und 
Identitätskonzepte in verschiedenen Epo-
chen und Kulturen 

 haben die Kompetenz die vielfältigen Pro-
zesse, die innerhalb der Glaubens- Wis-
sens-  und Wissenschaftssysteme für Re-
konstruktion, Neuformulierung oder auch 
Aufhebung von Geschlechterkonstruktio-
nen sorgen, theoretisch und methodisch zu 
durchdringen und im Hinblick auf ihre Leis-
tungsfähigkeit zur Analyse aktueller gesell-
schaftlicher Dynamiken zu beurteilen. 

 

Keine 1. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 
2. Referat (ca. 15 Min.) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (max. 
20 Seiten) oder Hausarbeit 
(max. 20 Seiten) 

10 C 
4 SWS 
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Modultitel 
Zugangs-
voraus-

setzungen 
Prüfungsanforderungen 

Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Umfang der Prüfungs-
leistung 

Modul-
umfang 

(C, SWS)
B.GeFo.8 
Genderkompetenz 
I  
Einführung in die 
Geschlechter-
forschung 

Keine Die Studierenden 
 kennen die zentralen Fragestellungen der 

Geschlechterforschung 
 verfügen über ein kritisches Verständnis 

politischer und praktischer Interventions-
strategien, wie z.B. Gender Mainstreaming 
und Diversity Management 

 haben die Kompetenz basale Techniken 
des wissenschaftlichen Arbeitens sowie 
Moderations- und Präsentationstechniken 
anzuwenden 

Keine Genderheft, 60% der Note und 
und Essay (max. 6 Seiten), 40% 
der Note 
 

4 C 
2 SWS 

B.GeFo.9 
Genderkompetenz 
II 
Gender konse-
quent 

Keine Die Studierenden 
 verfügen über ein kritisches Verständnis 

verschiedener theoretischer Richtungen 
der Geschlechterforschung 

 kennen ausgewählte Praxisbereiche und 
können die Geschlechterverhältnisse in 
diesen Feldern analysieren 

 besitzen die Kompetenz Interventionsmaß-
nahmen – insbesondere Gendertrainings – 
kritisch zu reflektieren und in basaler Form 
anzuwenden 

Keine Genderheft, 60% der Note und 
und Essay (max. 6 Seiten), 40% 
der Note 
 

4 C 
2 SWS 

B.GeFo.10 
Praktika in einem 
für den Studien-
gang Geschlech-
terforschung rele-
vantem Berufsfeld 

Keine Die Studierenden 
 kennen ein professionelles Tätigkeitsfeld im 

Kontext von Gender und Diversity 
 können Gender-Wissen in der (beruflichen) 

Praxis anwenden 
 besitzen die Kompetenz, Arbeitssituationen 

kritisch zu reflektieren 

Keine Tätigkeitsbericht (max. 10 Sei-
ten), (unbenotet)  

6 C 
2 SWS + 
120 h 
Praxisteil 
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Anlage II.19 Fachspezifische Bestimmungen – 

Studienfach „Griechische Philologie/Griechisch“ 

I. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden. 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende sechs Pflichtmodule im Umfang von 60 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gri.1  „Grundlagen des Griechischstudiums“ (9 C / 6 SWS) 

B.Gri.2 „Basismodul Griechische Sprache“ (9 C / 6 SWS) 

B.Gri.3  „Griechische Literatur I: Poesie“ (9 C / 6 SWS) 

B.Gri.4  „Griechische Literatur II: Prosa“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gri.5 „Lateinische Literatur für Gräzisten“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gri.7  „Griechische Literatur III“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gri.8  „Aufbaumodul Griechische Sprache“ (9 C / 4 SWS) 

B.Gri.10 „Vermittlungskompetenz“ (3 C / 1 SWS) 

Das Modul B.Gri.1 ist Orientierungsmodul. 

b. Wahlpflichtmodule Altertumskunde 

Es muss eines der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von wenigstens 6 C erfolgreich 

absolviert werden: 

B.Antik.9.1 (Gri/Lat)+9.2a/b/c „Altertumskunde – Alte Geschichte“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gri.6c    „Altertumskunde – Sprachwissenschaft“ (6 C / 3 SWS) 

B.KBA.1a (Gri/Lat) „Altertumskunde – Einführung in die griechische Archäo-

logie“ (9 C / 6 SWS) 

B.KBA.2 (Gri/Lat) „Altertumskunde – Einführung in die römische Archäolo-

gie“ (9 C / 6 SWS) 

B.MNL.16    „Mittel- und neulateinische Literatur“ (6 C / 3 SWS) 

2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Lehramtbezogenes Profil 

Studierende des lehramtbezogenen Profils müssen folgendes Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 C erfolgreich absolvieren; das Modul ersetzt das Pflichtmodul B.Gri.10, welches von 

Studierenden des lehramtsbezogenen Profil nicht absolviert werden muss: 

B.Gri.9  „Vermittlungskompetenz“ (6 C / 3 SWS) 
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b. Profil „studium generale“ 

Studierende aller Studienfächer können im Rahmen des Profils „studium generale“ folgendes 

Wahlmodul absolvieren: 

B.Gri/Lat.11 „Antike Vorbilder späterer literarischer und geistesgeschichtlicher Phänome-

ne“ 

(6 C / 4 SWS) 

3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden aller Studiengänge bzw. -fächer im Rah-

men des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert werden, 

soweit sie nicht bereits im Rahmen des Profils „studium generale“ absolviert wurden: 

B.Gri/Lat.11 „Antike Vorbilder späterer literarischer und geistesgeschichtlicher Phänome-

ne“ 

(6 C / 4 SWS) 

B.Gri.12 „Neugriechisch I“ (3 C / 2 SWS) 

B.Gri.13 „Neugriechisch II“ (3 C / 2 SWS) 

B.Gri.14 „Neugriechisch III“ (3 C / 2 SWS) 

B.Gri.15 „Neugriechisch IV“ (3 C / 2 SWS) 

4. Weitere Studienangebote  

Studierende des Faches „Latein/Lateinische Philologie“ können in folgenden Modulen freiwil-

lige Zusatzprüfungen ablegen: 

B.Gri.1  „Grundlagen des Griechischstudiums“ (9 C / 6 SWS) 

B.Gri.2 „Basismodul Griechische Sprache“ (9 C / 6 SWS) 

B.Gri.3  „Griechische Literatur I: Poesie“ (9 C / 6 SWS) 

B.Gri.4  „Griechische Literatur II: Prosa“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gri.7  „Griechische Literatur III“ (9 C / 4 SWS) 

II. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Griechische Philolo-

gie/Griechisch“ ist der Nachweis von 42 C aus dem Fachstudium. 
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III. Modulkatalog „Griechische Philologie / Griechisch“ 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gri.1 
„Grundlagen des Grie-
chischstudiums“ 
 
 

Kleines Latinum Grundlagen der Gräzistik: Gefestigte 
Grundkenntnisse der griechischen 
Grammatik und Formenlehre, Fähig-
keit zu ihrer Anwendung, Übersetzen 
und Analysieren einfacherer griechi-
scher Prosatexte, Methodologie und 
Genese der Gräzistik. 

Klausur in MT 2 
(60 Min.) 
Klausur in MT 3 
(60 Min.) 
 

1 Klausur in 
MT 1  
(90 Min.; un-
benotet) 

9 C 
6 SWS 
 
 

B.Gri.2 
„Basismodul Griechische 
Sprache“ 
 
[B.Gri.2.1 
„Griechische Stilübungen 
Unterstufe“; 
B.Gri.2.2 
„Grammatikalische Lektüre 
Griechisch“] 
 
 

Graecum TM1: Aktive schriftliche Sprachbeherr-
schung des Griechischen, aktive si-
chere Beherrschung der Formenlehre, 
Kenntnis der wesentlichen Unter-
schiede der griechischen Sprache im 
Gegensatz zur deutschen, Fähigkeit 
zur Retroversion deutscher Einzel-
sätze ins klassische Griechisch 
TM 2:  Kompetenz zu sprachlicher 
Abstraktion, um mittelschwere Phä-
nomene der griechischen Syntax zu 
erklären, Verständnis für die stilistisch 
sichere Wiedergabe aus dem Grie-
chischen ins Deutsche 

keine TM 1: 
Klausur  
(90 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur  
(90 Min.) 

9 C 
6 SWS 
 
TM 1: 
6 C 
4 SWS 
 
TM 2: 
3 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gri.3 
„Griechische Literatur I: 
Poesie“ 
 
 

Graecum Klausur: Literaturwissenschaftliche 
Kompetenzen in der griechischen 
Poetik und Poetologie, Grundkennt-
nisse über Gattungen, Werke und 
Autoren der griechischen Dichtung; 
zielsprachenorientierte Übersetzung 
einfacherer poetischer Texte 
mdl. Prüfung: Verständnis der forma-
len Grundlagen griechischen Dich-
tens, korrekte Analyse und Vortrag 
metrischer Texte, Fähigkeit zur 
sprachkorrekten Übersetzung einfa-
cherer poetischer Texte und zur Auf-
bereitung und Kommunikation der 
Ergebnisse wissenschaftlichen Arbei-
tens. 

keine 1: Klausur  
(60 Min.) 
 
2 und 3: eine 
mdl. Prüfung 
(ca. 20 Min.) 
 
 

9 C 
6 SWS 
 
 

B.Gri.4 
„Griechische Literatur II: 
Prosa“ 
 
 

Graecum Klausur: Literaturwissenschaftliche 
Kompetenzen in der griechischen 
Prosaliteratur, Grundkenntnisse über 
Gattungen, Werke und Autoren der 
griechischen Prosa, zielsprachen-
orientierte Übersetzung einfacherer 
prosaischer Texte 
Hausarbeit: Verständnis der formalen 
Grundlagen griechischer Prosa und 
insbesondere von Kunstprosa, Fähig-
keit zur Textanalyse und -interpreta-
tion, Aufbereitung und Kommunikation 
der Ergebnisse wissenschaftlichen 
Arbeitens. 

keine 1: Klausur  
(60 Min.) 
 
2: Hausarbeit 
(max 10 S) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gri.5 
„Lateinische Literatur für 
Gräzisten“ 
 
 

Latinum Lateinische Sprachkompetenz (Über-
setzung und Interpretation) für ein-
fachere Texte, Erkenntnis der Inter-
dependenz griechischer und lateini-
scher Literatur, überblicksartige Kenn-
tnis der römischen Literatur, Kultur 
und Geschichte. 

Klausur (60 Min.) 
in MT 2 

Klausur  
(60 Min.) in 
MT 1 
 
 

6 C 
4 SWS 
 
 

B.Gri.6c 
„Altertumskunde – Sprach-
wissenschaft“ 

keine Grundkenntnisse über Methoden und 
Inhalte der lateinischen oder griechi-
schen Sprachwissenschaft, Fähigkeit 
zur Anwendung dieser Techniken auf 
Texte der jeweiligen Sprache. 

keine Klausur 
(60 Min.) 

6 C 
3 SWS 

B.Gri.7 
„Griechische Literatur III“ 
 
 

B.Gri.3b 
 
oder 
 
B.Gri.4b 

Hausarbeit: Fähigkeit zur sprachli-
chen und inhaltlichen Analyse von 
griechischen Texten in ihrem literari-
schen, kultur- und geistesgeschicht-
lichen Umfeld und zur Einordnung von 
Texten in den literaturgeschichtlichen 
Zusammenhang ihrer Epoche; Auf-
bereitung und Präsentation der Er-
gebnisse der Kontextualisierungs-
fähigkeit in angemessener Form;  
mdl. Prüfung: vertiefte Kenntnisse 
über Gattungen, Werke und Autoren 
der griechischen Literatur; flüssige 
und stilsichere mündliche Über-
setzung leichterer bis mittelschwerer 
Texte ins Deutsche. 

1: Referat 
(ca 20 Min.) 

Hausarbeit 
(max. 17 S.) 
in MT 1 
 
2: mdl. Prü-
fung 
(ca. 20 Min.)  

9 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gri.8 
„Aufbaumodul Griechische 
Sprache“ 
 
B.Gri.8.1 
„Griechische Stilübungen 
Oberstufe“ 
B.Gri.8.2 
„Klausurenkurs Griechisch-
Deutsch“ 

B.Gri.2 TM 1: aktive Beherrschung der grie-
chischen Sprache in der Schrift; sys-
tematische Darstellung stilistischer 
Unterschiede der griechischen Spra-
che im Gegensatz zur deutschen; 
Fähigkeit, vollständige Texte im Grie-
chischen der klassischen Prosa zu 
verfassen;  
TM 2: schriftliche stilsichere Wieder-
gabe unbekannter mittelschwerer 
Texte aus Dichtung und Prosa im 
Deutschen. 

Klausur (90 Min.) 
in TM 1  

TM 1: 
Klausur  
(90 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur  
(90 Min.) 

9 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
5 C 
2 SWS 
 
TM 2: 
4 C 
2 SWS 

B.Gri.9 
„Vermittlungskompetenz“ 
 
[B.Gri.9.1 
„Exkursion“; 
B.Gri.9.2 
„Fachdidaktische Übung“] 

keine TM 1: Aufbereitung und anschauliche, 
allgemein verständliche Präsentation  
altertumswissenschaftlicher Inhalte; 
 TM 2: Reflexion fachwissenschaft-
liche Inhalte in ihrer Relevanz für den 
altsprachlichen Unterricht; Verständ-
nis für spezifische Belange des Unter-
richtens und der Wissensvermittlung 
an Kinder und Jugendliche; Beherr-
schung grundlegender Techniken der 
Kommunikation von Fachinhalten. 

TM 1: 
keine 
 
TM 2: Referat 
(ca. 20 Min.) 

TM 1: 
Referat  
(ca. 20 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur 
(45 Min.) 

6 C 
3 SWS 
 
TM 1: 
3 C 
1 SWS 
 
TM 2: 
3 C 
2 SWS 

B.Gri.10 
„Vermittlungskompetenz“ 

keine Kompetenz zur Aufbereitung und an-
schaulichen, allgemein verständlichen 
Präsentation, altertumswissenschaftli-
cher Inhalte; Verständnis für spezifi-
sche Belange der Wissensvermittlung 
und grundlegende Techniken der Ko-
mmunikation von Fachinhalten. 

keine Referat 
(ca. 20 Min.) 

3 C 
1 SWS 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.10.2009/Nr. 35 Teil II Seite 4320 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gri/Lat.11 
„Antike Vorbilder späterer 
literarischer und geistesge-
schichtlicher Phänomene“ 
 
 

B.AegKo.7 
oder 
B.AegKo.8 

Vertrautheit mit wichtigen Phänome-
nen der antiken Literatur; Kenntnis 
und Verständnis von Prozessen, die 
zu ihrer späteren Weiterentwicklung 
geführt haben; Fähigkeit zur Dar-
stellung von Bezügen der europäi-
schen Kultur der Gegenwart zur Anti-
ke 

Klausur (45 Min.) 
in MT 2 

MT 1: 
Klausur 
(60 Min.) 
 
 

6 C 
4 SWS 
 
 

B.Gri.12 
„Neugriechisch I“ 

keine Lese- und Hörverständnis leichter 
alltagsbezogener neugriechischer 
Texte; 
elementare Kenntnis der neugriechi-
schen Grammatik und Sprachpraxis. 

keine Klausur 
(90 Min.) 

3 C 
2 SWS 

B.Gri.13 
„Neugriechisch II“ 

keine Lese- und Hörverständnis mittel-
schwerer alltagsbezogener neu-
griechischer Texte;  
Fähigkeit zur Abfassung kurzer Texte 
zu alltagsbezogenen Themen; 
Kenntnis wichtiger Phänomene der 
neugriechischen Grammatik und 
Sprachpraxis 

keine Klausur 
(90 Min.) 

3 C 
2 SWS 

B.Gri.14 
„Neugriechisch III“ 

Neugriechisch-
Kenntnisse 
GER-Niveau A2 

Verständnis und Übersetzung neu-
griechischer Sachtexte mittleren bis 
höheren Niveaus; 
Grundkenntnisse griechischer Lan-
deskunde; 
Fähigkeit zur themenbezogenen Dis-
kussion, dem Verfassen kurzer Texte, 
der Formulierung eigener Erfahrun-
gen, Erlebnisse und Meinungen in der 
Fremdsprache. 

keine Klausur 
(90 Min.) 

3 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Gri.15 
„Neugriechisch IV“ 

Neugriechisch-
Kenntnisse 
GER-Niveau A2 

Verständnis und Übersetzung neu-
griechischer literarischer Texte; 
Grundkenntnisse über Autoren und 
Epochen der neugriechischen Bellet-
ristik; 
Fähigkeit zur Diskussion über neu-
griechische Literatur und Erörterung 
in der Fremdsprache. 

keine Klausur 
(90 Min.) 

3 C 
2 SWS 

B.KBA.1a (Gri/Lat) 
„Altertumskunde – Einfüh-
rung in die griechische 
Archäologie“ 
 

keine Nachweis von ersten Überblickskenn-
tnissen über die Arbeitsgebiete, Fra-
gestellungen, Methoden und Ge-
schichte der Klassischen Archäologie 
(insb. der griechischen Archäologie); 
Grundkenntnisse der griechischen 
Kultur und ihrer Kontakte mit den 
Nachbarkulturen sowie über die früh-
christlich-byzantinische Kultur. 
Fähigkeit zur Anwendung vermittelten 
Inhalte und Methoden. 
Nachweis der Beherrschung von ele-
mentaren wissenschaftlichen Arbeits-
techniken der Klassischen Archäolo-
gie (Objektbeschreibung, archäologi-
sche Fachterminologie, Bibliographie-
ren, Zitierweisen, kritische Lektüre 
wissenschaftlicher Texte etc.).

regelmäßige Teil-
nahme; 
 
zu 1.: 
3 Hausaufgaben 
im Tutorium 
(je max. 3 S.); 
 
zu 2.: 
regelmäßige 
Hausaufgaben 
(max. 3 S.) bzw. 
Kurzreferate (ca. 
10 Min.) in der 
propädeutischen 
Übung 

1. Klausur 
(90 Min.; un-
benotet) 
und 
2. Hausauf-
gabe 
(max. 5 S.; 
unbenotet) 

9 C 
6 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KBA.2 (Gri/Lat) 
„Altertumskunde – Einfüh-
rung in die römische 
Archäologie“ 
 

keine Nachweis von ersten Überblickskenn-
tnissen über die Arbeitsgebiete, Fra-
gestellungen, Methoden und Ge-
schichte der Klassischen Archäologie, 
insbesondere der römischen Archäo-
logie; Grundkenntnisse der römischen 
und spätantiken Kultur und ihrer Kon-
takte mit den Nachbarkulturen 
Fähigkeit zur Anwendung der vermit-
telten Inhalte und Methoden. 
Nachweis von Kompetenzen in den 
fachspezifischen wissenschaftlichen 
Arbeitstechniken der Klassischen und 
Byzantinischen Archäologie (Befund-
beschreibung und -analyse, insbe-
sondere antiker Architektur; funktiona-
le und chronologische Auswertung; 
historische Interpretation.) 

regelmäßige Teil-
nahme; 
 
zu 1.: 
3 Hausaufgaben 
im Tutorium 
(je max. 3 S.); 
 
zu 2.: 
regelmäßige 
Hausaufgaben 
(max. 3 S.) bzw. 
Kurzreferate (ca. 
10 Min.) in der 
propädeutischen 
Übung 

1. Klausur 
(90 Min.; un-
benotet) 
und 
2. Hausauf-
gabe 
(max. 5 S.; 
unbenotet) 

9 C 
6 SWS 
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Anlage II.20 Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Indologie“ 

I. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden. 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende drei Pflichtmodule im Umfang von 32 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Ind.31 „Indologisches Grundwissen“ (8 C / 4 SWS) 

B.Ind.32 „Indien und seine Religionen“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ind.33 „Indien: Land und Kultur“ (12 C / 4 SWS) 

Das Modul B.Ind.31 ist Orientierungsmodul. 

b. Wahlpflichtmodule 

aa. Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von 22 C erfolgreich absolviert wer-

den, und zwar entweder B.Ind.41 und B.Ind.42 oder B.Ind.51 und B.Ind.52: 

B.Ind.41 „Sanskrit“ (14 C / 8 SWS) 

B.Ind.42 „Sanskrit-Lektüre“ (8 C / 2 SWS) 

B.Ind.51 „Hindi“ (14 C / 8 SWS) 

B.Ind.52 „Hindi-Sprech- und Lesekompetenz“ (8 C / 2 SWS) 

Die Module B.Ind.41 und B.Ind.51 sind Orientierungsmodule. 

bb. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 12 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Ind.34 „Indische Zeit- und Kunstgeschichte“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ind.35 „Die Literaturen Indiens“ (12 C / 4 SWS) 

2. Studium in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs – 

Fachwissenschaftliches Profil 

Im Fach „Indologie“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das fachwissenschaftliche Profil 

studiert werden. Dazu müssen zwei der folgenden Module im Umfang von 18 C erfolgreich 

absolviert werden, und zwar entweder B.Ind.41 und B.Ind.42a oder B.Ind.51 und B.Ind.52a: 

B.Ind.41 „Sanskrit“ (14 C / 8 SWS) 

B.Ind.42a „Sanskrit-Lektüre“ (4 C / 2 SWS) 

B.Ind.51 „Hindi“ (14 C / 8 SWS) 

B.Ind.52a „Hindi-Sprech- und Lesekompetenz“ (4 C / 2 SWS) 

3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Module können von Studierenden anderer Studiengänge bzw. -fächer im Rahmen 

des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 
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B.Ind.51.1 „Hindi I“ (7 C / 4 SWS) 

B.Ind.51.2 „Hindi II“ (7 C / 4 SWS) 

4. Modulpaket im Bachelor-Studiengang „Ethnologie“ 

Das Fachgebiet Indologie kann im Rahmen des Bachelor-Studiengangs „Ethnologie“ als Mo-

dulpaket (außerethnologischer Kompetenzbereich) studiert werden. Dazu müssen 42 C nach 

Maßgabe folgender Bestimmungen erworben werden: 

a. Es müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von 18 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Ind.31.1 „Einführung in die Indologie“ (4 C / 2 SWS) 

B.Ind.51 „Hindi“ (14 C / 8 SWS) 

b. Es müssen zwei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 24 C erfolgreich absol-

viert werden: 

B.Ind.32 „Indien und seine Religionen“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ind.33 „Indien: Land und Kultur“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ind.34 „Indische Zeit- und Kunstgeschichte“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ind.35 „Die Literaturen Indiens“ (12 C / 4 SWS) 

II. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Indologie“ ist der 

Nachweis von 54 C aus dem Kerncurriculum. 
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III. Modulkatalog „Indologie“ 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ind.31 
„Indologisches Grundwis-
sen“ 
 

keine 1. Profunde Kenntnisse über die wich-
tigsten Teilgebiete indologischer For-
schung; 2. Beherrschung der relevan-
ten methodischen Zugriffe auf das 
Quellenmaterial. 

keine 2 Referate 
(je ca. 60 
Min.) 
und 
2 Klausuren 
(je 45 Min.) 
 

8 C 
4 SWS 
 

B.Ind.31.1 
„Einführung in die Indologie“ 
 

keine Profunde Kenntnisse über die wich-
tigsten Teilgebiete indologischer For-
schung. 

keine Referat 
(ca. 60 Min.) 
und 
Klausur 
(45 Min.) 
 

4 C 
2 SWS 
 

B.Ind.32 
„Indien und seine Religio-
nen“ 
 

keine 1. Überblicksartige Grundkenntnisse 
über eine der großen auf indischem 
Boden entstandenen Religionen (ent-
weder über den Hinduismus. 2. Sys-
tematische Einordnung einzelner 
Konzeptionen indischer Religionen 
oder Überblick über die historische 
Entwicklung der in 1. genannten Reli-
gionen und Teilbereichen dieser Reli-
gionen. 

keine Klausur 
(90 Min.;
40 %) und 
Referat 
(ca. 60 Min.; 
30 %) und 
Hausarbeit 
(max. 15 S.; 
30 %) 

12 C 
4 SWS 
 
 

B.Ind.33 
„Indien: Land und Kultur“ 
 

keine 1. Überblick über Geographie, Spra-
chen, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft 
und Kultur des gegenwärtigen In-
diens; 2. Kenntnisse über ausgewähl-
te Bereiche der Kulturgeschichte In-
diens. 

keine 2 Klausuren 
(je 60 Min.) 
und 
2 Referate 
(je ca. 60 
Min.) 

12 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ind.34 
„Indische Zeit- und Kunst-
geschichte“ 
 

keine 1. Kenntnisse über wichtige Etappen 
der Zeitgeschichte des indischen Al-
tertums und Mittelalters oder des 
neuzeitlichen Indiens; 2. Kenntnisse 
über bedeutende Etappen und Stile 
der bildenden Kunst Indiens vom Al-
tertum bis ins späte Mittelalter sowie 
über wichtige ikonographische Ele-
mente. 

keine 2 Referate 
(je ca. 60 
Min.) 
und 
Klausur 
(45 Min.) 
und 
Hausarbeit 
(max. 10 S.) 

12 C 
4 SWS 
 
 

B.Ind.35 
„Die Literaturen Indiens“ 
 

keine 1. Überblick über herausragende lite-
rarische Werke des alten und mittelal-
terlichen Indiens sowie Kenntnis wich-
tiger Termini; 2. Übersicht über wich-
tige Strömungen sowie bedeutende 
Autoren und Werke entweder der 
Hindi-Literatur des 20. Jh. oder ver-
schiedener moderner indischer Litera-
turen (Bengali, Urdu, Hindi, Marathi, 
Kannada, Malayalam, etc.) 

keine 2 Referate 
(je ca. 60 
Min.) 
und 
Klausur 
(45 Min.) 
und 
Hausarbeit 
(max. 10 S.) 

12 C 
4 SWS 
 
 

B.Ind.41 
„Sanskrit“ 
 
[B.Ind.41.1 
„Sanskrit I“; 
B.Ind.41.2 
„Sanskrit II“] 
 

keine TM 1: 
Beherrschung der Devanagari-Schrift, 
der Morphologie, der Syntax und der 
Basisgrammatik des klassischen 
Sanskrit.  
 
TM 2: 
Lesekompetenz von Sanskrit-Texten 
mit geringem Schwierigkeitsgrad. 

keine TM 1: 
Klausur 
(120 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur 
(120 Min.) 

14 C 
8 SWS 
 
TM 1: 
7 C 
4 SWS 
 
TM 2: 
7 C 
4 SWS 

B.Ind.42 
„Sanskrit-Lektüre“ 

B.Ind.41 Lesekompetenz mittelschwerer Sans-
krit-Texte, vertiefte Kenntnisse zur 
Grammatik sowie Beherrschung eines 
erweiterten Wortschatzes 

keine Klausur  
(120 Min.) 

8 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ind.42a 
„Sanskrit-Lektüre“ 

B.Ind.41 Lesekompetenz mittelschwerer Sans-
krit-Texte, vertiefte Kenntnisse der 
Grammatik, Beherrschung eines er-
weiterten Wortschatzes 

keine Klausur  
(60 Min.) 

4 C 
2 SWS 
 
 

B.Ind.51 
„Hindi“ 
 
[B.Ind.51.1 
„Hindi I“; 
B.Ind.51.2 
„Hindi II“] 
 

keine TM 1: 
Beherrschung der Devanagari-Schrift, 
Grundkenntnisse der Morphologie, 
Syntax und Grammatik; Fähigkeit, 
einfache Sätze zu bilden und zu ver-
stehen. 
 
TM 2: 
Beherrschung der gesamten Basis-
grammatik und eines soliden Basis-
wortschatzes, Lesekompetenz von 
Hindi-Texten geringen Schwierig-
keitsgrades sowie Fähigkeit, einfache 
Texte zu verfassen. 

keine TM 1: 
Klausur 
(120 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur 
(120 Min.) 

14 C 
8 SWS 
 
TM 1: 
7 C 
4 SWS 
 
TM 2: 
7 C 
4 SWS 

B.Ind.52 
„Hindi: Sprech- und Lese-
kompetenz“ 

B.Ind.51 1. Solide sprachkommunikative Kom-
petenz, d.h. die Fähigkeit zur Kom-
munikation und Diskussion über viel-
fältige Themen (aus Alltag, Landes-
kunde, Kultur und Politik); Beherr-
schung eines entsprechenden Wort-
schatzes; 2. Lesekompetenz mittel-
schwerer literarischer Hindi-Texte; 
Beherrschung eines erweiterten 
Wortschatzes. 

keine Mdl. Prüfung 
(ca. 20 Min.)  
und 
Klausur (120 
Min.) 

8 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ind.52a 
„Hindi: Sprech- und Lese-
kompetenz“ 

B.Ind.51 1. Solide sprachkommunikative Kom-
petenz, d.h. die Fähigkeit zur Kom-
munikation und Diskussion über viel-
fältige Themen (aus Alltag, Landes-
kunde, Kultur und Politik); Beherr-
schen eines entsprechenden Wort-
schatzes; 2. Lesekompetenz mittel-
schwerer literarischer Hindi-Texte; 
Beherrschung eines erweiterten 
Wortschatzes. 

keine Mdl. Prüfung 
(ca. 15 Min.)  
und 
Klausur  
(60 Min.) 

4 C 
2 SWS 
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Anlage II.21  Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Informatik“ 

I. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden: 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende fünf Pflichtmodule im Umfang von 33 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Inf.101 „Informatik I“ (9 C / 6 SWS) 

B.Inf.102 „Informatik II“ (9 C / 6 SWS) 

B.Inf.103 „Informatik III“ (9 C / 6 SWS) 

B.Inf.602 „Allgemeine Vermittlungskompetenz im Fach Informatik“ (3 C / 2 SWS) 

B.mat.720 „Mathematische Anwendersysteme“ (3 C / 2 SWS) 

Das Modul B.Inf.101 ist Orientierungsmodul. 

b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von 33 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden: 

aa. Wird das Studienfach „Informatik“ mit dem Studienfach „Mathematik“ kombiniert, müssen 

folgende vier Wahlpflichtmodule im Umfang von 33 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Inf.201 „Theoretische Konzepte der Informatik“ (8 C / 6 SWS) 

B.Inf.202 „Vertiefung Computersysteme“ (8 C / 6 SWS) 

B.Inf.203 „Vertiefung Softwaresysteme und Daten“ (8 C / 6 SWS) 

B.Inf.801 „Praktische Programmierung“ (9 C / 6 SWS) 

bb. Wird das Studienfach „Informatik“ nicht mit dem Studienfach „Mathematik“ kombiniert, 

müssen Module im Umfang von 33 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolg-

reich absolviert werden: 

i. Es müssen folgende drei Wahlpflichtmodule im Umfang von 21 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Inf.907 „Programmierkurs“ (3 C / 2 SWS) 

B.mat.801 „Mathematik für Studierende der Informatik I“ (9 C / 6 SWS) 

B.mat.802 „Mathematik für Studierende der Informatik II“ (9 C / 6 SWS) 

ii. Es müssen drei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 C erfolgreich absol-

viert werden: 

B.Inf.901  „Datenbanken“ (4 C / 3 SWS) 

B.Inf.902  „Telematik“ (4 C / 3 SWS) 

B.Inf.903  „Softwaretechnik I“ (4 C / 3 SWS) 
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B.Inf.904  „Betriebssysteme“ (4 C / 3 SWS) 

B.Inf.905  „Theoretische Informatik“ (4 C / 3 SWS) 

B.Inf.906  „Formale Systeme“ (4 C / 3 SWS) 

2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Fachwissenschaftliches Profil 

Im Fach „Informatik“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das Fachwissenschaftliche Profil 

studiert werden. Dazu müssen Module im Umfang von 18 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden: 

aa. Es müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Inf.104 „Informativ IV“ (6 C / 4 SWS) 

B.Inf.206 „Vertiefung theoretischer Konzepte der Informatik“ (6 C / 4 SWS) 

bb. Es muss eines der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von wenigstens 4 C erfolg-

reich absolviert werden; das Modul B.Inf.805 kann nur absolviert werden, wenn das Studien-

fach „Informatik“ mit dem Studienfach „Mathematik“ kombiniert wird: 

B.Inf.204 „Proseminar I“ (4 C / 2 SWS) 

B.Inf.205 „Proseminar II“ (4 C / 2 SWS) 

B.Inf.805  „Forschungsbezogenes Praktikum“ (5 C) 

b. Berufsfeldbezogenes Profil 

aa. Im Fach „Informatik“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das Fachwissenschaftliche 

Profil studiert werden. Dazu müssen drei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 

18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Inf.802 „Fachpraktikum I“ (6 C / 3 SWS) 

B.Inf.803 „Fachpraktikum II“ (6 C / 3 SWS) 

B.Inf.806 „Externes Praktikum I“ (6 C) 

B.Inf.807  „Externes Praktikum II“ (6 C) 

bb. Studierende anderer Studienfächer können im Rahmen des Berufsfeldbezogenen Profils 

das Modulpaket „Informatik“ absolvieren; dazu müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im 

Umfang von 18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Inf.101 „Informatik I“ (9 C / 6 SWS) 

B.Inf.102 „Informatik II“ (9 C / 6 SWS) 

c. Lehramtbezogenes Profil 

Studierende des Lehramtbezogenen Profils müssen folgendes Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 C erfolgreich absolvieren; das Modul ersetzt das Pflichtmodul B.Inf.602, welches von 

Studierenden des Lehramtbezogenen Profils nicht absolviert werden muss: 

B.Inf.601 „Fachdidaktik Informatik“ (6 C / 4 SWS) 
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3. Zweitfach „Informatik“ im Bachelor-Studiengang „Wirtschaftspädagogik“ 

Es müssen Module im Umfang von 36 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden: 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende vier Pflichtmodule im Umfang von 24 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Inf.101  „Informatik I“ (9 C / 6 SWS) 

B.WIWI-WIN.0001 „Management der Informationssysteme“ (6 C / 2 SWS) 

B.WIWI-WIN.0002 „Management der Informationswirtschaft“ (6 C / 4 SWS) 

B.Inf.601a  „Fachdidaktik Informatik“ (3 C / 2 SWS) 

b. Wahlpflichtmodule 

Es muss eines der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.WIWI-WIN.0005 „Projektseminar zur Systementwicklung“ (12 C / 2 SWS) 

B.WIWI-WIN.0006 „SAP-Projektseminar“ (12 C / 2 SWS) 

II. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Informatik“ ist der 

Nachweis von wenigstens 38 C aus dem Kerncurriculum, darunter die Module B.Inf.101, 

B.Inf.102, B.Inf.103 sowie B.Inf.801 bzw. B.mat.801. 

III. Wiederholbarkeit von Prüfungen zum Zweck der Notenverbesserung 

Im ersten Versuch bestandene, innerhalb der Regelstudienzeit absolvierte Modulprüfungen 

zu bis zu zwei Modulen der Informatik dürfen jeweils einmal zum Zweck der Notenverbesse-

rung wiederholt werden (Freiversuch). Durch die Wiederholung kann keine Verschlechterung 

der Note eintreten. Die Wiederholung muss zum nächstmöglichen Prüfungszeitpunkt erfol-

gen. 
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IV. Modulkatalog „Informatik“ 

(Anmerkung: Hier nicht beschriebene Module der Informatik finden sich in der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang „Angewandte Informatik“) 

Modultitel Zugangsvor-
aussetzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der Prü-
fungsleistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Inf.601 
„Fachdidaktik Informatik“ 
 
[B.Inf.601.1 
„Außerschulische Fachdi-
daktik (allgemeine Vermitt-
lungskompetenz“; 
B.Inf.601.2 
„Schulische Fachdidaktik“] 

B.Inf.101 und 
B.Inf.102 und 
B.Inf.907 

TM 1: 
Nachweis von Kenntnissen und Fähig-
keiten zu den fachbezogenen Grundla-
gen und Methoden der Fachdidaktik 
Informatik als Beispiel einer Stoffdidak-
tik; 
 
TM 2: 
Nachweis von Kenntnissen und Fähig-
keiten zu den schulbezogenen Grundla-
gen und Methoden der Fachdidaktik 
Informatik als Beispiel einer Stoffdidak-
tik. 

keine TM 1: 
Vortrag (ca. 45 
Min.) mit schrift-
licher Ausarbei-
tung (max. 
15 S.) 
 
TM 2: 
Vortrag (ca. 45 
Min.) mit schrift-
licher Ausarbei-
tung (max. 
15 S.) 
 

6 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM 2: 
3 C 
2 SWS 

B.Inf.601a 
„Fachdidaktik Informatik“ 
 

 Nachweis von Kenntnissen und Fähig-
keiten zu den schulbezogenen Grundla-
gen und Methoden der Fachdidaktik 
Informatik als Beispiel einer Stoffdidak-
tik. 

 Vortrag (ca. 45 
Min.) mit schrift-
licher Ausarbei-
tung (max. 
15 S.) 
 

3 C 
2 SWS 

B.Inf.602 
„Allgemeine Vermittlungs-
kompetenz im Fach Infor-
matik“ 

B.Inf.101 und 
B.Inf.102 und 
B.Inf.801.1 

Nachweis von Kenntnissen und Fähig-
keiten zu den fachbezogenen Grundla-
gen und Methoden der Fachdidaktik 
Informatik als Beispiel einer Stoffdidak-
tik. 

keine Vortrag (ca. 45 
Min.) mit schrift-
licher Ausarbei-
tung (max. 
15 S.) 

3 C 
2 SWS 
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Anlage II.22 Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Iranistik“ 

I. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden. 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende fünf Pflichtmodule im Umfang von 48 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Ira.1  „Einführung in das Neupersische“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ira.2  „Neupersische Sprachübung I“ (6 C / 4 SWS) 

B.Ira.3 „Grundlagen der Iranistik“ (12 C / 4 SWS)  

B.Ira.4  „Kurdische Sprache I“ (6 C / 4 SWS) 

B.Ira.5  „Persische Lektüre“ (12 C / 4 SWS) 

Das Modul B.Ira.1 ist Orientierungsmodul. 

b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen wenigstens zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 18 

C erfolgreich absolviert werden: 

B.Ira.6 „Neupersische Sprachübung II“ (6 C / 4 SWS)  

B.Ira.7  „Kurdische Sprache II“ (6 C / 4 SWS) 

B.Ira.9  „Literatur und Gesellschaft in Iran“ (12 C / 4 SWS) 

B.AO.2 „Geschichte des Alten Orient“ (3 C / 2 SWS) 

B.AO.3 „Alltag im Alten Orient“(3 C / 2 SWS) 

B.AO.4 „Religionsgeschichte des Alten Orient“ (3 C / 2 SWS) 

B.AO.5 „Literaturgeschichte des Alten Orient“ (3 C / 2 SWS) 

B.AO.15 „Akkadisch (Babylonisch-Assyrisch) I“ (6 C / 2 SWS) 

B.Ara.1 „Arabisch I“ (13 C / 8 SWS) 

B.Ara.3 „Geschichte und Kultur des Islams I“ (3 C / 2 SWS) 

B.Ara.4 „Die Religion des Islams“ (3 C / 2 SWS) 

B.ASp.1 „Grundlagen der Linguistik“ (6 C / 4 SWS)´ 

B.ASp.20 „Sprachbeschreibung“ (8 C / 4 SWS) 

B.Ind.41 „Sanskrit“ (14 C / 8 SWS) 

B.KAEE.1 „Grundlagen der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie“ (8 C / 4 SWS) 

B.RelW.03  „Systematisches Basismodul Religionswissenschaft“ (7 C / 4 SWS) 

B.Tur.1 „Grundlagen des Türkeitürkischen I” (10 C / 6 SWS) 
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2. Studium in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

Das Studiengebiet “Iranistik” hält derzeit keine Studienangebote zur Ausgestaltung der Profi-

le des Professionalisierungsbereichs vor. Es wird auf die Angebote des jeweils kombinierten 

Studienfaches bzw. die im Profil „studium generale“ angebotenen Module anderer Studien-

gebiete verwiesen. 

3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen  

Folgende Wahlmodule können von Studierenden anderer Studiengänge bzw. –fächer im 

Rahmen des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert wer-

den: 

B.Ira.01 „Einführung in das Neupersische“ (9 C / 4 SWS) 

B.Ira.2  „Neupersische Sprachübung I“ (6 C / 4 SWS) 

B.Ira.03 „Grundlagen der Iranistik“ (6 C / 2 SWS)  

B.Ira.4  „Kurdische Sprache I“ (6 C / 4 SWS) 

B.Ira.5  „Persische Lektüre“ (12 C / 4 SWS) 

B.Ira.6 „Neupersische Sprachübung II“ (6 C / 4 SWS)  

B.Ira.7  „Kurdische Sprache II“ (6 C / 4 SWS) 

II. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Iranistik“ ist der Nach-

weis von 54 C aus dem Kerncurriculum, darunter die Pflichtmodule nach Nr. I. 1. Buchstabe 

a. im Umfang von 48 C. 
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III. Modulkatalog „Iranistik“ 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungs-
vorlei-

stungen 

Art und Umfang der 
Prüfungsleistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ira.1 
„Einführung in das Neuper-
sische“ 
 
[B.Ira.1.1 
„Neupersische Grammatik 
für Anfänger“; 
B.Ira.1.2 
„Selbständige Lektüre: ein-
fache persischer Texte; 
landeskundliche Literatur“] 

keine TM 1: 
Die Studierenden sollen in der Lage 
sein, einen einfachen persischen Text 
ins Deutsche zu übersetzen. 
 
TM 2: 
Die Studierenden sollen selbständig 
einen einfachen persischen Text ins 
Deutsche übersetzen können. Sie 
sollen Grundkenntnisse der Landes-
kunde der iranischen Gebietes haben. 

keine TM 1: 
Klausur  
(90 Min.) 
 
TM 2: 
praktische Prüfung 
(selbst. Übersetzung 
während des Semes-
ters; max. 10 S.) und 
mündl. Prüfung (ca. 20 
Min.)  
 

12 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
9 C 
4 SWS 
 
TM 2: 
3 C 

B.Ira.01 
„Einführung in das Neuper-
sische“ 

keine Die Studierenden sollen in der Lage 
sein, einen einfachen persischen Text 
ins Deutsche zu übersetzen. 
 

keine Klausur  
(90 Min.) 
 

9 C 
4 SWS 
 

B.Ira.2 
„Neupersische Sprach-
übung I“ 
 
[B.Ira.2.1 
„Neupersische Konversati-
on“; 
B.Ira.2.2 
„Übersetzungsübung 
Deutsch-Neupersisch“] 

B.Ira.1 TM 1: 
Die Studierenden sollen einfache 
Fragen auf Persisch mündlich beant-
worten können und zeigen, dass sie 
die Grammatik der persischen Um-
gangssprache in den wesentlichen 
Zügen kennen. 
 
TM 2: 
Die Studierenden sollen einen einfa-
chen deutschen Text ins Persische 
übersetzen und zeigen, dass sie die 
Grammatik der persischen Schrift-
sprache weitgehend beherrschen. 

keine TM 1: 
mdl. Prüfung 
(ca. 20 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur  
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM 2: 
3 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungs-
vorlei-

stungen 

Art und Umfang der 
Prüfungsleistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ira.3 
„Grundlagen der Iranistik“ 
 
[B.Ira.3.1 
„Einführung in die Iranistik 
und die iranischen Religio-
nen“; 
B.Ira.3.2 
„Selbständige Lektüre: län-
gere persische Texte und 
Literatur über iranische Völ-
ker und Kulturen“] 

B.Ira.1 und 
B.Ira.2 

TM 1: 
Die Studierenden sollen sich zu ei-
nem zentralen Forschungsthema der 
Iranistik in Absprache mit dem Dozen-
ten/der Dozentin mit ausgewählter 
Literatur vertraut machen und dieses 
Thema in seinen Grundzügen in ei-
nem schriftlichen Referat darstellen 
können.  
 
TM 2: Die Studierenden sollen in der 
Lage sein, länger, einfache neupersi-
sche Texte zu übersetzen. Sie sollen 
Grundkenntnisse der iranischen Völ-
ker und Kulturen haben. 

keine TM 1: 
Referat (ca. 20 Min.) 
mit schriftlicher Ausar-
beitung 
(max. 10 S.) 
 
TM 2: 
praktische Prüfung 
(selbst. Übersetzung 
während des Semes-
ters; max. 10 S.) und 
mündl. Prüfung (ca. 20 
Min.)  
 

12 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
9 C 
4 SWS 
 
TM 2: 
3 C 

B.Ira.03 
„Grundlagen der Iranistik“ 
 

keine Die Studierenden sollen sich zu ei-
nem zentralen Forschungsthema der 
Iranistik in Absprache mit dem Dozen-
ten/der Dozentin mit ausgewählter 
Literatur vertraut machen und dieses 
Thema in seinen Grundzügen in ei-
nem schriftlichen Referat darstellen 
können. 

keine Referat (ca. 20 Min.) 
mit schriftlicher Ausar-
beitung 
(max. 10 S.) 
 

6 C 
2 SWS 

B.Ira.4 
„Kurdische Sprache I“ 

keine Die Studierenden sollen in der Lage 
sein, einen einfachen kurdischen Text 
zu übersetzen. 

keine Klausur 
(90 min) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungs-
vorlei-

stungen 

Art und Umfang der 
Prüfungsleistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Ira.5  
„Persische Lektüre“ 
 
[B.Ira.5.1 
„Lektüre neupersischer Tex-
te“; 
B.Ira.5.2 
„Independent Studies III“] 

B.Ira.1 und 
B.Ira.2 

TM 1:  
Die Studierenden sollen in der Lage 
sein, sowohl mittelschwere literari-
sche wie auch nicht-literarische Texte 
adäquat zu übersetzen. 
 
TM 2:  
Die Studierenden sollen selbständig 
mittelschwere Text Übersetzen kön-
nen und über Grundkenntnisse der 
iranischen Geschichte verfügen 

keine TM 1: 
Klausur  
(90 Min.) 
 
TM 2: 
praktische Prüfung 
(selbst. Übersetzung 
während des Semes-
ters; max. 10 S.) und 
mündl. Prüfung (ca. 20 
Min.)  
 

12 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
9 C 
4 SWS 
 
TM 2: 
3 C 

B.Ira.6 
„Neupersische Sprach-
übung II“ 
 
[B.Ira.6.1 
„Neupersische Konversation 
für Fortgeschrittene“; 
B.Ira.6.2 
„Übersetzungsübung 
Deutsch-Neupersisch für 
Fortgeschrittene“] 

B.Ira.1 und 
B.Ira.2 

TM 1: 
Die Studierenden sollen in einer 
mündlichen Prüfung zeigen, dass sie 
einfache persische Gespräche ver-
stehen können und zu einfacher Kon-
versation in der Lage sind. 
 
TM 2: 
Die Studierenden sollen einen mittel-
schweren Text vom Deutschen ins 
Persische übersetzen. 

keine TM 1: 
mdl. Prüfung 
(ca. 20 Min.) 
 
TM 2: 
Klausur  
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM 2: 
3 C 
2 SWS 

B.Ira.7 
„Kurdische Sprache II“ 

B.Ira.4 Die Studierenden sollen in der Lage 
sein, einen mittelschweren kurdischen 
Text zu übersetzen. 

keine Klausur 
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 

B.Ira.9 
„Literatur und Gesellschaft 
in Iran“ 
 

B.Ira.1 und 
B.Ira.2 

Überblick über die neupersische Lite-
raturgeschichte und Vertrautheit mit 
den Forschungsmethoden. Fähigkeit 
der Interpretation eines klassischen 
persischen Textes. 

keine Referat (ca. 20 Min.) 
mit schriftlicher Ausar-
beitung 
(max. 10 S.) 

12 C 
4 SWS 
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Anlage II.23 Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Italienisch / Italianistik“ 

I. Fachspezifische Prüfungsformen 

1. Portfolio 

Ein Portfolio beinhaltet die Reflexion des Lernprozesses anhand einer sukzessiv entstehen-

den Arbeitsmappe. 

2. Protokoll 

Ein Protokoll ist die schriftliche Zusammenfassung einer Seminarsitzung. 

II. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen folgende elf Pflichtmodule im Umfang von 66 C erfolgreich absolviert werden: 

B.It.101            „Basismodul Sprachpraxis“ (10 C / 9 SWS) 

B.It.102            „Basismodul Sprachwissenschaft” (6 C / 4 SWS) 

B.It.103            „Basismodul Literaturwissenschaft“ (7 C / 4 SWS) 

B.It.104            „Basismodul Landeswissenschaft“ (3 C / 2 SWS) 

B.It.106            „Fachspezifische Vermittlungskompetenz“ (3 C / 2 SWS)  

B.It.201            „Aufbaumodul I Sprachpraxis“ (6 C / 4 SWS) 

B.It.202            „Aufbaumodul Sprachwissenschaft“ (9 C / 6 SWS) 

B.It.203            „Aufbaumodul Literaturwissenschaft“ (8 C / 4 SWS) 

B.It.204            „Aufbaumodul Landeswissenschaft“ (7 C / 2 SWS) 

B.It.205            „Aufbaumodul II Sprachpraxis“ (8 C / 6 SWS) 

Das Modul B.It.101 ist Orientierungsmodul. 

2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Fachwissenschaftliches Profil  

Im Fach „Italienisch/Italianistik“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das fachwissenschaftli-

che Profil studiert werden. Dazu müssen wenigstens drei der folgenden Wahlpflichtmodule 

im Umfang von wenigstens 18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.It.206a            „Wissenschaftsmodul Sprachwissenschaft I“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.206b             „Wissenschaftsmodul Literaturwissenschaft I“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.206c             „Wissenschaftsmodul Landeswissenschaft I“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.207a             „Wissenschaftsmodul Sprachwissenschaft II“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.207b             „Wissenschaftsmodul Literaturwissenschaft II“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.207c             „Wissenschaftsmodul Landeswissenschaft II“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.208a             „Wissenschaftsmodul Sprachwissenschaft III“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.208b             „Wissenschaftsmodul Literaturwissenschaft III“ (6 C / 2 SWS) 

B.It.208c             „Wissenschaftsmodul Landeswissenschaftl III“ (6 C / 2 SWS) 
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3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden des Studienfaches „Italienisch/Italianistik“ 

im Rahmen des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert 

werden: 

B.It.301               „Studienrelevanter Auslandsaufenthalt“ (10 C / 1 SWS) 

B.It.302    „Fachsprache Jura, Wirtschaft und Tourismus“ (3 C / 2 SWS) 

B.It.303    „Fachsprache Kunstgeschichte und Kulturmanagement“ (3 C / 2 SWS) 

B.It.304  „Interkulturelle Kompetenz“ (3 C / 2 SWS) 

III. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit / Bachelorarbeit 

1. Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit im Studienfach „Italienisch/Italianistik“ 

ist der Nachweis von 35 C aus den Modulen B.It.101–4 und B.It.201. 

2. Die Bachelorarbeit im Studienfach „Italienisch/Italianistik“ muss in einem der Teilfächer 

Sprach-, Literatur- oder Landeswissenschaft absolviert werden; sie hat einen Umfang von 

max. 40 Seiten und kann in deutscher oder italienischer Sprache verfasst werden. Das Ver-

fassen der Bachelor-Arbeit in der Fremdsprache bleibt ohne Auswirkung auf die Benotung. 
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IV. Modulkatalog „Italienisch/Italianistik“ 

Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.101 
„Basismodul 
Sprachpraxis“  
 
[B.It.101.1 
„Corso Base“; 
B.It.101.2 
„Corso Medio“] 

keine TM1: 
Niveau A2 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens.  
Fähigkeit, mit einfachen Mitteln die eigene 
Herkunft und Ausbildung, die direkte Um-
gebung und Dinge im Zusammenhang mit 
unmittelbaren Bedürfnissen zu beschrei-
ben.  

TM2: 
Niveau B1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens.  
Fähigkeit, einfache bis mittelschwere 
literarische bzw. journalistische Texte zu 
verstehen und schriftlich bzw. mündlich 
zusammenzufassen, sich über vertraute 
Themen und Interessengebiete zu äu-
ßern, über Erfahrungen und Ereignisse zu 
berichten, Hoffnungen und Ziele zu be-
schreiben und dazu kurze Begründungen 
zu geben.  

TM1: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme 
 
TM2: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme 

TM1: 
Sprachkompetenz-
prüfung (ca. 150 
Min.) 
 
TM2: 
Sprachkompetenz-
prüfung (ca. 150 
Min.) 
 

9 C 
10 SWS 
 
TM1: 
5 C 
6 SWS 
 
TM2: 
4 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.102 
„Basismodul 
Sprachwissen-
schaft“ 
 
[B.It.102.1 
„Einführung in die 
italienische Sprach-
wissen-schaft“;  
B.It.102.2 
„Grundlagen der 
Sprachgeschichte“] 

keine  TM1: 
Kenntnis der wichtigsten Grundbegriffe, 
methodischen Verfahrensweisen und 
Kernbereiche der italienischen Sprach-
wissenschaft. Neben der zentralen Ter-
minologie werden Erkenntnisinteresse 
und Fragestellungen der sprachwissen-
schaftlichen Schulen, sowie die Analyse 
der Regeln und Strukturen der italieni-
schen Standardsprache und ihrer Varietä-
ten erwartet.  
TM2: 
Kenntnisse der diachronischen Sprach-
wissenschaft als Grundlage für die Aus-
einandersetzung mit diachronen Varietä-
ten in ihrem jeweiligen historischen Kon-
text. 

TM1: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme  
 
TM2:  
keine 

TM1:  
Klausur (90 Min.) 
 
TM2:  
Klausur (90 Min.) 

6 C 
4 SWS 
 
TM1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM2: 
3 C 
2 SWS 

B.It.103 
„Basismodul Litera-
turwissenschaft“ 
 
[B.It.103.1  
„Einführung in die 
italienische Litera-
turwissenschaft“; 
B.It.103.2 
„Grundsatzprobleme 
und Methoden der 
italienischen Litera-
turwissenschaft“] 

keine  TM1: 
Kenntnis der literaturwissenschaftlichen 
Grundlagen und Arbeitsweisen des Fa-
ches (Gegenstand, Erkenntnisziel, Me-
thoden, Terminologie, Hilfsmittel) und 
Anwendung des Vermittelten unter Anlei-
tung an geeigneten Texten aus verschie-
denen Gattungen und Jahrhunderten, die 
zu einem ersten kontextuell abgesicher-
ten Einblick in die Geschichte der italieni-
schen Literatur führen. 
 
TM2: 
Fähigkeit zur Analyse ausgewählter litera-
rischer Texte unter Anwendung der er-
worbenen Fertigkeiten. 

TM1: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme 
 
TM2: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme 
 

TM1: 
Klausur (90 Min.) 
 
TM2: 
Hausarbeit  
(max. 8 S.) 

7 C 
4 SWS 
 
TM1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM2: 
4 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.104 
„Basismodul Lan-
deswissenschaft“   

keine Grundlegende Kenntnisse über die Ge-
schichte Italiens. Fähigkeit, die Kenntnis-
se über die wichtigsten Epochen der ita-
lienischen Geschichte für das Verstehen 
der gegenwärtigen politischen und sozia-
len Situation heranzuziehen. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme 

Klausur (120 Min.) 3 C 
2 SWS 
 
 

B.It.106 
„Fachspezifische 
Vermittlungs-
kompetenz“ 

keine Grundlegende Konzepte, Ansätze u. Me-
thoden der Fachdidaktik Italienisch ken-
nen, berufsbezogene außerschulische 
Kontexte, Grundlagen des Fremd-
sprachenerwerbs, Schwerpunktfragen 
des Fremdsprachenunterrichts kennen  
o. Basiswissen für Studium und Beruf: 
Studien- und Prüfungsordnung; Bibliogra-
phische Recherche/ Vortragstechniken / 
Benutzung von Nachschlagewerken/ 
Internet/ Fachgeschichte/ Verfassen wis-
senschaftlicher Arbeiten o. Basiswissen 
über das Phänomen der Mehrsprachigkeit 
aus den Perspektiven der diversen roma-
nistischen Fachwissenschaften. 

keine Klausur 
(90 Min.); unbeno-
tet) 
oder klausurähnli-
che Hausarbeit in 
zwei Teilen (je 
max. 3 S.; unbe-
notet) 
 

3 C 
2 SWS 

B.It.201 
„Aufbaumodul I 
Sprachpraxis“ 

B.It.101 Niveau B2 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens. 
Corso Avanzato: Fähigkeit, sich zu einem 
breiten Themenspektrum klar und detail-
liert auszudrücken, einen Standpunkt zu 
einer aktuellen Frage zu erläutern und die 
Vor- und Nachteile verschiedener Mög-
lichkeiten anzugeben. 
Selbststudieneinheit „Hörverstehen“: Er-
weiterte Kompetenz im Hörverstehen. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme 

TM1: 
Klausur (120 Min.) 
 
TM2: 
Klausur (60 Min.); 
unbenotet) 

6 C 
4 SWS 
 
TM1: 
3 C 
4 SWS 
 
TM2: 
3 C 
0 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.202 
„Aufbaumodul 
Sprachwissenschaft“ 
 
[B.Port.202.1 
„Ausgewählte Pro-
bleme und Methoden 
der italienischen 
Sprachwissen- 
schaft I“; 
B.It.202.2 
„Ausgewählte Pro-
bleme und Methoden 
der italienischen 
Sprachwissen- 
schaft II] 

B.It.102 Erweiterte und vertiefte Kenntnisse der 
wesentlichen Grundbegriffe und Metho-
den der italienischen Sprachwissenschaft 
in ausgewählten thematischen Schwer-
punkten. Die Studierenden sind befähigt, 
grammatische und varietätenlinguistische 
Gegenstände eigenständig und kritisch zu 
beschreiben und die Mechanismen 
sprachlicher Strukturen und der sie be-
dingenden Faktoren zu reflektieren. Fä-
higkeit zur kritischen Anwendung der 
fachwissenschaftlichen Literatur. 

TM1: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme 
 
TM2: 
regelmäßige aktive Teil-
nahme; Referat (ca. 30 
min) 
 

TM1: 
Referat (ca. 30 
Min.); unbenotet) 
 
TM2:  
Hausarbeit (max. 
15 S.) 

9 C 
4 SWS 
 
TM1:  
3 C 
2 SWS 
 
TM2: 
6 C 
2 SWS 

B.It.203 
„Aufbaumodul Litera-
tur -wissenschaft“ 

B.It.103 Vertiefte Kenntnisse zur italienischen 
Literaturgeschichte durch die angeleitete 
literaturwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit einer Epoche oder einem 
Oeuvre. Begrifflich exakte und metho-
disch reflektierte Analyse von literarischen 
Texten sowie audiovisuellen Werken. 
Anleitung zur Einbettung von literarischen 
Werken in den jeweiligen politischen, 
sozialgeschichtlichen und kulturhistori-
schen Zusammenhang. Auseinanderset-
zung mit den Thesen und Tendenzen der 
Forschung. Kenntnis von theoretischen 
Werken.  
Sprachlich präzise und methodisch sau-
bere schriftliche Darstellung eines ge-
wählten literaturwissenschaftlichen The-
mas. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; Referat (ca. 30 
min) 
 

Hausarbeit  
(max. 15 S.) 
und 
Referat (ca. 15 
Min.); unbenotet) 
oder Protokoll 
(max. 2 S.; unbe-
notet) oder Klau-
sur (90 Min.); un-
benotet) 

8 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.204 
„Aufbaumodul Lan-
deswissenschaft“ 

B.It.104 Erweiterte landeswissenschaftliche 
Grundkenntnisse; Vertiefte Kenntnisse 
über einen ausgewählten landeswissen-
schaftlichen Themenbereich. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme 

mdl. Prüfung  
(ca. 30 Min.) 

7 C 
2 SWS 

B.It.205 
"Aufbaumodul II  
Sprachpraxis“ 

B.It.201 Beherrschung komplexer Themen der 
Grammatik und Fähigkeit zur Analyse von 
Sprachkontrasten. 
Beherrschung von Fachvokabular und 
Fähigkeit zur Diskussion über aktuelle 
italienische oder internationale politische 
und gesellschaftliche Ereignisse. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme  

TM1: 
Klausur (120 Min.) 
 
TM2:  
Klausur (120 Min.) 
und  
mdl. Prüfung (ca. 
30 Min.) 

8 C 
4 SWS 
 
TM1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM2: 
5 C 
2+2 SWS 
 

B.It.206a  
„Wissenschafts-
modul Sprach-
wissenschaft I“ 

B.It.101 und 
B.It.102 

Kenntnis eines dritten monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Sprachwissenschaft. Fähigkeit zur ei-
genständigen Aufarbeitung von For-
schungspositionen, zu deren kritischer 
Beurteilung und deren Anwendung. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; Referat (ca. 30 
Min.) 
 

Hausarbeit 
(max.15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.206b  
„Wissenschafts-
modul Literatur-
wissenschaft I“ 
  

B.It.101 und  
B.It.103  

Kenntnis eines dritten monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Literaturwissenschaft. Fähigkeit zur ei-
genständigen Aufarbeitung von For-
schungspositionen und zu deren kritischer 
Beurteilung. Kenntnis literatur- und kultur-
theoretischer Ansätze und Fähigkeit zu 
deren Anwendung auf exemplarische 
Gegenstände. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; Referat (ca. 30 
Min.) 
 

Hausarbeit 
(max.15 S.) 

6 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.206c  
„Wissenschafts-
modul Landeswis-
senschaft I“ 

B.It.101 und 
B.It.104  

Kenntnis eines dritten monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Landeswissenschaft (Geschichte, Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur). 
Sozial-, geschichts- und kultur-
wissenschaftliche Methodenkenntnisse. 
Fähigkeit zur eigenständigen Recherche 
und Aufarbeitung von Forschungsliteratur. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; 
Referat (ca. 30 Min.) 
  

Hausarbeit  
(max. 15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.207a  
„Wissenschafts-
modul Sprach-
wissenschaft II“ 

B.It.206a Kenntnis eines vierten monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Sprachwissenschaft. Fähigkeit zur ei-
genständigen Aufarbeitung von For-
schungspositionen, zu deren kritischer 
Beurteilung und deren Anwendung. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; Referat (ca. 30 
Min.) 
 

Hausarbeit 
(max.15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.207b 
„Wissenschafts-
modul Literatur-
wissenschaft II“  

B.It.206b Kenntnis eines vierten monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Literaturwissenschaft. Fähigkeit zur ei-
genständigen Aufarbeitung von For-
schungspositionen und zu deren kritischer 
Beurteilung. Erweiterte Kenntnis literatur- 
und kulturtheoretischer Ansätze und Fä-
higkeit zu deren Anwendung auf exempla-
rische Gegenstände. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; 
Referat (ca. 30 Min.) 
 

Hausarbeit 
(max.15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.207c  
„Wissenschafts-
modul Landeswis-
senschaft II“ 

B.It.206c  Kenntnis eines vierten monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Landeswissenschaft (Geschichte, Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur). 
Erweiterte sozial-, geschichts- und kultur-
wissenschaftliche Methodenkenntnisse. 
Fähigkeit zur eigenständigen Recherche 
und Aufarbeitung von Forschungsliteratur. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; 
Referat (ca. 30 Min.) 
  

Hausarbeit  
(max. 15 S.) 

6 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.208a  
„Wissenschafts-
modul Sprach-
wissenschaft III“ 

B.It.206a Kenntnis eines fünften monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Sprachwissenschaft. Fähigkeit zur ei-
genständigen Aufarbeitung von For-
schungspositionen, zu deren kritischer 
Beurteilung und deren Anwendung. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; Referat (ca. 30 
Min.) 
 

Hausarbeit 
(max.15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.208b 
„Wissenschafts-
modul Literatur-
wissenschaft III“  

B.It.206b 
 

Kenntnis eines fünften monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Literaturwissenschaft. Fähigkeit zur ei-
genständigen Aufarbeitung von For-
schungspositionen und zu deren kritischer 
Beurteilung. Umfassende Kenntnis litera-
tur- und kultur-theoretischer Ansätze und 
Fähigkeit zu deren Anwendung auf exem-
plarische Gegenstände. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; 
Referat (ca. 30 Min.) 
 

Hausarbeit 
(max.15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.208c  
„Wissenschafts-
modul Landes-
wissenschaft III“ 

B.It.206c  Kenntnis eines fünften monographischen 
Themenbereichs aus der italienischen 
Landeswissenschaft (Geschichte, Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur). 
Fundierte sozial-, geschichts- und kultur-
wissenschaftliche Methodenkenntnisse. 
Fähigkeit zur eigenständigen Recherche 
und Aufarbeitung von Forschungsliteratur. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme; 
Referat (ca. 30 Min.) 
  

Hausarbeit  
(max. 15 S.) 

6 C 
2 SWS 
 
 

B.It.301 
„Studienrelevanter 
Auslandsaufenthalt“ 
 

keine Reflexion über die einzelnen Prozesse 
des Spracherwerbs (Erwartungen, Lern-
schwierigkeiten bzw. Lernstrategien, 
usw.), die im Zielland stattgefunden ha-
ben; Reflexion über die Prozesse des 
Fremdverstehens und die eigene interkul-
turelle Kompetenz. 

studienrelevanter Aus-
landsaufenthalt von we-
nigstens 12 Wochen 
 

Portfolio  
(max. 5 S.)  
und Präsentation 
(ca. 15 Min.; un-
benotet) 

10 C 
1 SWS 

B.It.302 
„Fachsprache Jura, 
Wirtschaft und Tou-
rismus“ 

keine Fähigkeit, sich im Berufsalltag zu ver-
ständigen; Kenntnis von Fachvokabular 
aus den Bereichen Jura bzw. Touris-
mus/Wirtschaft. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme 

Klausur (120 Min.) 3C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraus-

setzungen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-leistungen Art und Umfang 
der Prüfungs-

leistung 

Modulumfang 
(C / SWS) 

B.It.303 
„Fachsprache 
Kunstgeschichte und 
Kulturmanagement“ 

keine Kenntnisse über das italienische Kunst- 
und Kulturmanagement; Fähigkeit, bildli-
che Darstellungen mittels kunst-
wissenschaftlicher Fachtermini zu be-
schreiben sowie Unterschiede zwischen 
verschiedenen Stilrichtungen zu erkennen 
und darüber zu diskutieren. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme 

Klausur (120 Min.) 3C 
2 SWS 

B.It.304 
„Interkulturelle Kom-
petenz“ 

keine Kenntnisse über die gesellschaftlichen 
und politischen Systeme und Institutionen 
Italiens und Deutschlands; Fähigkeit, mit 
gegenseitigen Stereotypen und Vorurtei-
len umzugehen. 

regelmäßige aktive Teil-
nahme  

mdl. Prüfung  
(ca. 20 Min.) 

3 C 
2 SWS 
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Anlage II.24 Fachspezifische Bestimmungen – 

Studienfach „Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ 

I. Fachspezifische Prüfungsformen 

1. Arbeitsaufgaben 

Sammlung von Arbeitsergebnissen (Textbearbeitungen, Kurzpapiere, Thesenpapiere oder 

Protokolle), die im Verlauf eines zeitlich begrenzten Lernprozesses zusammengestellt wer-

den, im Umfang von max. 10 Seiten. 

2. Praktikumsbericht 

In einem Praktikumsbericht wird der Nachweis eines erfolgreich abgeschlossenen Prakti-

kums erbracht. In ihm werden die Lernleistung und Praxiserfahrung fachlich reflektiert und 

systematisiert (max. 5 Seiten). 

3. Exkursionsbeitrag 

Ein Exkursionsbeitrag kann bestehen aus einem schriftlichen Exkursionsbericht (max. 5 Sei-

ten) oder einem Referat (ca. 15 Min.). 

4. Praktische Prüfung 

Arbeitsproben in der Film- oder Fotoanalyse (max. 10 Seiten) oder die Produktion eines kur-

zen Übungsfilms (max. 5 Minuten) oder einer Ausstellungseinheit (bestehend aus Präsenta-

tionselementen, Objekten und Text) 

II. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen folgende acht Pflichtmodule im Umfang von 66 C erfolgreich absolviert werden: 

B.KAEE.1 „Grundlagen der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie“ (8 C / 4 SWS) 

B.KAEE.2 „Kulturhistorische Methodik und Hermeneutik“ (9 C / 4 SWS) 

B.KAEE.3 „Methoden der Feldforschung“ (9 C / 4 SWS) 

B.KAEE.4 „Kulturtheorie“ (8 C / 4 SWS) 

B.KAEE.5 „Klassische und vergleichende Forschungsfelder und Fachgeschichte der Kul-

turanthropologie/Europäischen Ethnologie“ (8 C / 4 SWS) 

B.KAEE.6 „Themen- und Theorievertiefung der Kulturanthropologie/Europäischen Ethno-

logie“ (8 C / 4 SWS) 

B.KAEE.7 „Praxisfelder der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie“ (8 C / 4 SWS) 

B.KAEE.8 „Forschungsfelder der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie“ 

(8 C / 4 SWS) 

Das Modul B.KAEE.1 ist Orientierungsmodul. 
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2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

Fachwissenschaftliches Profil 

Im Fach „Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum 

das fachwissenschaftliche Profil studiert werden. Dazu müssen folgende drei Wahlpflichtmo-

dule im Umfang von 18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.KAEE.9 „Klassiker der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie“ (6 C / 4 SWS) 

B.KAEE.10 „Praxiserfahrung in der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie“  

(6 C / 2 SWS) 

B.KAEE.12 „Methoden der Bildanalyse“ (6 C / 4 SWS) 

3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

a. Folgende Wahlmodule können von Studierenden aller Studiengänge bzw. –fächer im 

Rahmen des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert wer-

den: 

B.KAEE.13 „Praxis der Visuellen Anthropologie“ (3 C / 2 SWS) 

B.KAEE.14 „Filmanalyse“ (4 C / 3 SWS) 

b. Folgendes Wahlmodul kann von Studierenden sozial- bzw. geisteswissenschaftlicher Stu-

diengänge bzw. –fächer im Rahmen des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüssel-

kompetenzen) absolviert werden: 

B.KAEE.77 „Summer School: Praxis des ethnographischen Films für Kultur- und Sozial-

wissenschaftler/innen“ (10 C / 12 SWS) 

c. Folgendes Wahlmodul kann von Studierenden des Studienfaches „Kulturanthropologie/ 

Europäische Ethnologie“ im Rahmen des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüssel-

kompetenzen) absolviert werden: 

B.KAEE.15 „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ (3 C / 2 SWS) 

III. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Kultur-

anthropologie/Europäische Ethnologie“ ist der Nachweis von 56 C aus dem Kerncurriculum. 

IV. Besondere Bestimmungen zur Notenbildung 

Bei der Berechnung der Note für das Fachstudium „Kulturanthropologie/Europäische Ethno-

logie“ sowie der Gesamtnote des Bachelorabschlusses bleibt eines der Module B.KAEE.2 

und B.KAEE.3 nach Wahl der oder des Studierenden unberücksichtigt. Sofern Studierende 

ihr Wahlrecht nach Satz 1 nicht wahrnehmen, wird nur das besser bewertete der genannten 

Module bei der Notenbildung berücksichtigt, bei gleich lautender Bewertung das Modul 

B.KAEE.3.
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V. Modulkatalog „Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KAEE.1 
“Grundlagen der Kultur-
anthropologie/Europäischen 
Ethnologie“ 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
sich Grundlagen, Geschichte, For-
schungsgegenstände und Theorien der 
Kulturanthropologie/Europäischen Eth-
nologie angeeignet haben und einen 
ersten kritischen Zugang zur Fachlitera-
tur und zu den Arbeitsweisen des Fa-
ches gefunden haben. 

Arbeitsaufgaben 
(max. 3 S.) 

Klausur  
(90 Min.) 
 

8 C  
4 SWS 

B.KAEE.2 
“Kulturhistorische Methoden 
und Hermeneutik” 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
sich grundlegende Methoden und her-
meneutische Verfahren der kulturhistori-
schen Forschung angeeignet haben. 
Zudem belegen sie, dass sie den Um-
gang mit historischen Quellen und 
Grundlagen der Paläographie erlernt 
haben. Sie weisen die Fähigkeit zur 
Analyse kultureller Phänomene der 
Vergangenheit anhand fachspezifischer 
Arbeitsweisen der KAEE nach. 

 Arbeitsaufgaben 
(max. 12 Seiten) 
oder Referat 
(ca. 12 Seiten) 

9 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KAEE.3 
“Methoden der Feldfor-
schung” 

keine Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie sich zentrale empirische 
Methoden des Faches theoretisch und 
praktisch angeeignet haben. Sie weisen 
nach, dass sie zu selbstständiger Re-
cherche, der Entwicklung eigener Fra-
gestellungen und Untersuchungs-
konzepte auf der Grundlage von Metho-
denliteratur befähigt sind. Zudem er-
bringen sie den Nachweis, dass sie die 
Fähigkeit zur Verbindung von Theorie 
und Praxis sowie zur wissenschaftlich 
angemessenen Präsentation von For-
schungsergebnissen erlernt haben so-
wie zur Teamarbeit in Kleingruppen 
fähig sind. 

keine Referat (ca. 15 
Min.) und Be-
richt (max. 15 
Seiten) 

9 C 
4 SWS 
 

B.KAEE.4  
“Kulturtheorie” 
 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
sich Grundlagen der Kulturtheorie, 
Schlüsselbegriffe und zentrale kultur-
analytische Konzepte, Verständnis für 
den Anwendungsbezug von Kulturtheo-
rien auf gesellschaftliche Problemlagen 
angeeignet haben. Zudem erbringen sie 
den Nachweis, dass sie die Fähigkeit zu 
selbständigem,  analytischen Arbeiten 
und Verfassen erster wissenschaftlicher 
Texte erlernt haben. 
 
 

Arbeitsaufgaben 
(max. 10 S.)  

Klausur (90 
Min.) 

8 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KAEE.5 
„Klassische und verglei-
chende Forschungsfelder 
und Fachgeschichte der 
Kulturanthropolo-
gie/Europäischen Ethnolo-
gie“ 
 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
sich die Kenntnis typischer  Forschungs-
felder der KAEE unter vergleichender 
Perspektive, von Fragestellungen und 
Zugangsweisen bei der Analyse kultu-
reller Phänomene sowie Einsicht in die 
Prozesshaftigkeit und Relationalität von 
Kultur angeeignet haben. Sie erbringen 
den Nachweis, dass sie sich in den 
fachhistorischen Kanon und seiner Er-
weiterung seit den 1960er Jahren, in die 
exemplarische Anwendung theoreti-
scher und methodischer Grundlagen im 
europäischen Wissenschaftskontext 
eingearbeitet haben. 

keine Klausur (ca. 90 
Min.) oder 
schriftl. Arbeit 
(max. 10 Seiten) 
oder Referat 
(ca. 15 Min.)  
und Arbeitsauf-
gaben (max. 10 
Seiten; unbeno-
tet)  

8 C 
4 SWS 
 

B.KAEE.6 
„Themen- und Theoriever-
tiefung der Kulturanthropo-
logie/Europäischen Ethno-
logie“ 
 
 

keine Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie kulturanthropologische 
Fragestellungen anhand ausgewählter 
Themen und Theorien der KAEE entwi-
ckeln sowie diese in ethnographische 
Forschungen  anhand selbständig erar-
beiteter theoretisch-praktischer Übun-
gen („forschendes Lernen“) umsetzen 
können. 
 

Arbeitsaufgaben 
(max. 10 S.) 

Hausarbeit 
(max. 15 S.) 
 

8 C 
4 SWS 
 

B.KAEE.7 
„Praxisfelder der Kultur-
anthropologie/Europäischen 
Ethnologie“ 
 
 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
erworbenes Wissen in zentralen Feldern 
kulturanthropologischer Kulturanalyse 
selbstständig umsetzen können. Sie 
erbringen zudem den Nachweis, dass 
sie selbständig einen Projektentwurf 
konzipieren können und zeigen, dass 
sie berufspraktischer Kenntnisse sowie 
selbständiges und termingerechtes Ar-
beiten erlernt haben. 

keine Arbeitsaufgaben 
(max. 10 Seiten) 
zu 1. und Prak-
tikumsbericht zu 
2. (unbenotet) 

8 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KAEE.8 
„Forschungsfelder der Kul-
turanthropolo-
gie/Europäischen Ethnolo-
gie“ 
 
 

keine Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie selbständig komplexe 
Fragestellungen auf aktuelle For-
schungsfelder der KAEE anwenden 
können und dass sie sich die Fähigkeit 
zu kritischem Vergleich unterschiedli-
cher empirischer Zugangsformen an-
geeignet haben. 

keine Klausur (ca. 90 
Min.) oder 
schriftl. Arbeit 
(max. 10 Seiten) 
oder Referat 
(ca. 15 Min.) 
oder mündl. 
Prüfung (max. 
15 Min.) 
und Arbeitsauf-
gaben (max. 10 
Seiten; unbeno-
tet) 
 

8 C 
4 SWS 
 

B.KAEE.9 
„Klassiker der Kulturanthro-
pologie/Europäischen Eth-
nologie“ 
 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
sich intensiv mit einflussreichen Werken 
des Fachs (Monographien, Tagungs-
bände, Dokumentationen etc.) beschäf-
tigt haben und das theoretische und 
fachliche Wissen im internationalen und 
nationalen Kontext anwenden können. 

Lesetagebuch  Referat (ca. 20 
Min.) oder Ar-
beitsaufgaben  
(max. 10 Seiten) 
oder mündliche 
Prüfung (max. 
15 Min.) 

6 C 
4 SWS 
 

B.KAEE.10 
„Praxiserfahrung in der Kul-
turanthropolo-
gie/Europäischen Ethnolo-
gie“ 
 

keine Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie praktische Kenntnisse 
und Einblicke in ein zukünftiges Berufs-
feld erworben haben und Schlüsselqua-
lifikationen und Arbeitstechniken an-
wenden sowie erworbenes Wissen in 
der Praxis erproben können. 

keine Bericht (max. 3 
Seiten; unbeno-
tet) 

6 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KAEE.12 
„Methoden der Bildanalyse“ 
TM 1: 
B.KBA.5.1  
„Methoden der Bildanalyse“; 
TM 2: 
B.KAEE.13: „Praxis der 
visuellen Anthropologie“ 

keine TM 1: 
Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie Verständnis bildwissen-
schaftlicher Fragestellungen und Me-
thoden an Beispielen aus ausgewählten 
Epochen der Antike, des Mittelalters und 
der  Neuzeit entwickelt haben. Sie wei-
sen nach, dass sie einen  Wissenschaft-
lichen Umgang mit medialen Eigen-
schaften von Bildern im Unterschied zu 
Texten, die Kenntnis der historisch un-
terschiedlichen Funktionsweise von 
Bildersprache erlernt haben. 
 
TM 2:  
Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie in der Lage sind, ver-
schiedene visuelle Formate als empiri-
sche Quelle sowie als Medium der eth-
nographischen Repräsentation reflek-
tiert zu nutzen. 
 

keine TM 1: 
Klausur 
(90 Min., unbe-
notet) 
 
TM 2: 
Praktische Prü-
fung 
 

6 C 
4 SWS 
 
TM 1: 
3 C 
2 SWS 
 
TM 2: 
3 C 
2 SWS 

B.KAEE.13 
„Praxis der Visuellen 
Anthropologie“ 
 

keine Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie zentrale Grundlagen der 
Praktiken der visuellen Anthropologie 
erlernt haben. Sie weisen das Ver-
ständnis von Fotografie und Film als 
Quellenmaterial und dessen kritische 
Handhabung nach. 

keine Praktische Prü-
fung 
 

3 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.KAEE.14 
„Filmanalyse“ 

keine Die Studierenden erbringen den Nach-
weis, dass sie vertiefte Kenntnisse über 
die Methoden der Dokumentarfilmanaly-
se und deren Anwendung anhand ex-
ponierter Vertreter des dokumentari-
schen Films in Geschichte und Gegen-
wart erworben haben. 

keine Referat (ca. 15 
Min.) mit schrift-
licher Ausarbei-
tung (max. 4 S.) 

4 C 
3 SWS 

B.KAEE.15 
„Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten“ 
 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
die zentralen wissenschaftlichen Ar-
beitstechniken im Fach KAEE, Literatur-
recherche, Aufbau und Inhalt von Refe-
raten, Präsentationstechniken, korrektes 
Bibliographieren, Erstellen von Protokol-
len erlernt haben. 

keine Arbeitsaufgaben 
(max. 10 S.; 
unbenotet) 

3 C 
2 SWS 
 

B.KAEE.77 
„Summer School: Praxis 
des ethnographischen Films 
für Kultur- und Sozialwis-
senschaftler/innen“ 
 

keine Die Studierenden weisen nach, dass sie 
sich die methodischen und theoreti-
schen Grundlagen ethnographischer 
Filmarbeit erarbeitet haben und darauf 
aufbauend einen kleinen Film zu einem 
lokalen Thema konzeptionieren und 
realisieren können und diesen Prozess 
in einem schriftlichen Bericht reflektie-
ren.    

Regelmäßige 
Teilnahme an 
der Lehr-
veranstaltung 
sowie Erstellung 
eines kleinen 
Films zu einem 
lokalen Thema.  

Abschlussbe-
richt (max. 15 
Seiten; unbeno-
tet) 
 
 

10 C 
12 SWS 
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Anlage II.25 Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Kunstgeschichte“ 

I. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von 66 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er-

folgreich absolviert werden: 

a. Pflichtmodule 

Es müssen folgende Pflichtmodule im Umfang von 18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Kug.3-1 „Exkursion“ (9 C / 2 SWS) 

B.Kug.3-7 „Epochen und Gattungen“ (9 C / 4 SWS) 

b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von wenigstens 48 C nach Maßgabe der folgen-

den Bestimmungen erfolgreich absolviert werden: 

aa. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Kug.1-11   „Grundlagen der Kunstgeschichte“ (8 C / 4 SWS) 

B.Kug.1-12   „Grundlagen der Kunstgeschichte“ (8 C / 4 SWS) 

Die Module B.Kug.1-11 und B.Kug.1-12 sind Orientierungsmodule. 

bb. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Kug.1-21   „Künstlerische Techniken und Terminologie“ (8 C / 4 SWS) 

B.Kug.1-22   „Künstlerische Techniken und Terminologie“ (8 C / 4 SWS) 

B.Kug.1-23   „Künstlerische Techniken und Terminologie“ (8 C / 4 SWS) 

Die Module B.Kug.1-21, B.Kug.1-22 und B.Kug.1-23 sind Orientierungsmodule. 

cc. Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von 16 C erfolgreich absolviert wer-

den: 

B.Kug.2-11   „Epochen 1: Mittelalter / Frühe Neuzeit“ (6 C / 4 SWS) 

B.Kug.2-12   „Epochen 1: Mittelalter / Frühe Neuzeit“ (10 C / 4 SWS) 

B.Kug.2-21   „Epochen 2: Moderne“ (6 C / 4 SWS) 

B.Kug.2-22   „Epochen 2: Moderne“ (10 C / 4 SWS) 

Eines der belegten Module muss B.Kug.2-11 oder B.Kug.2-12 sein, das andere B.Kug.2-21 

oder B.Kug.2-22. 

dd. Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von 16 C erfolgreich absolviert wer-

den: 

B.Kug.2-31   „Gattungen 1: Malerei und Graphik“ (6 C / 4 SWS) 

B.Kug.2-32   „Gattungen 1: Malerei und Graphik“ (10 C / 4 SWS) 

B.Kug.2-41   „Gattungen 2: Skulptur und Architektur“ (6 C / 4 SWS) 
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B.Kug.2-42   „Gattungen 2: Skulptur und Architektur“ (10 C / 4 SWS) 

Eines der belegten Module muss B.Kug.2-31 oder B.Kug.2-32 sein, das andere B.Kug.2-41 

oder B.Kug.2-42. 

2. Studium in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Fachwissenschaftliches Profil 

Im Fach „Kunstgeschichte“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das fachwissenschaftliche 

Profil studiert werden. Dazu müssen Module im Umfang von wenigstens 18 C nach Maßga-

be der folgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden: 

aa. Es müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Kug.3-4   „Zwischenprüfung“ (8 C) 

B.Kug.3-5   „Individuelle Akzentsetzung“ (4 C / 2 SWS) 

bb. Es muss ein weiteres Modul im Umfang von wenigstens 6 C aus dem zulässigen Ange-

bot zum Profil „studium generale“ erfolgreich absolviert werden. 

b. Berufsfeldbezogenes Profil 

Im Fach „Kunstgeschichte“ kann zusätzlich zum Kerncurriculum das berufsfeldbezogene 

Profil studiert werden. Dazu müssen folgende zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von 18 C 

erfolgreich absolviert werden: 

B.Kug.3-4   „Zwischenprüfung“ (8 C) 

B.Kug.3-6   „Praxis“ (10 C / 2 SWS) 

3. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden aller Studiengänge bzw. -fächer im Rah-

men des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 

SK.Kug.1a  „Grundlagen der Bildwissenschaft“ (3 C / 2 SWS) 

SK.Kug.1b  „Grundlagen der Bildwissenschaft“ (6 C / 2 SWS) 

SK.Kug.2a  „Bildwissenschaftliche Methodenlehre“ (3 C / 2 SWS) 

SK.Kug.2b  „Bildwissenschaftliche Methodenlehre“ (6 C / 2 SWS) 

SK.Kug.3a  „Bildtheorie“ (6 C / 4 SWS) 

SK.Kug.3b  „Bildtheorie“ (9 C / 4 SWS) 

SK.Kug.4a  „Bildanalyse“ (3 C / 2 SWS) 

SK.Kug.4b  „Bildanalyse“ (6 C / 2 SWS) 

SK.Kug.5a  „Geschichte der Bildmedien“ (3 C / 2 SWS) 

SK.Kug.5b  „Geschichte der Bildmedien“ (6 C / 2 SWS) 

SK.Kug.6a  „Digitale Bildbearbeitung und Präsentation“ (3 C / 2 SWS) 

SK.Kug.6b  „Digitale Bildbearbeitung und Präsentation“ (6 C / 2 SWS) 
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SK.Kug.7a  „Technische und historische Grundlagen des digitalen Bildes“ (6 C / 4 

SWS) 

SK.Kug.7b  „Technische und historische Grundlagen des digitalen Bildes“  

(9 C / 4 SWS) 

Für Studierende der Kunstgeschichte sind nur die Module SK.Kug.6a, SK.Kug.6b, 

SK.Kug.7a und SK.Kug.7b anrechenbar. 

II. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit im Studienfach „Kunstgeschichte“ ist 

der Nachweis von 48 C aus dem Kerncurriculum. 
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III. Modulkatalog „Kunstgeschichte“ 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Kug.1-11 
„Grundlagen der Kunst-
geschichte“ 

keine Systematische Einführung in die wichtigsten 
Methoden des Faches Kunstgeschichte, da-
durch theoretische Grundlagen des wissen-
schaftlichen Arbeitens; außerdem Training des 
mündlichen Vortrags. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Basis-
seminar 

Klausur  
(90 Min.; un-
benotet) und 
Referat 
(ca. 20 Min.; 
unbenotet) 

8 C 
4 SWS 

B.Kug.1-12 
„Grundlagen der Kunst-
geschichte“ 

keine Systematische Einführung in die wichtigsten 
Methoden des Faches Kunstgeschichte, da-
durch theoretische Grundlagen des wissen-
schaftlichen Arbeitens; außerdem Üben von 
Definition und schriftlicher Wiedergabe der Lern-
inhalte. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Basis-
seminar 

Klausur  
(90 Min.) und 
Test 
(40 Min.; un-
benotet) 

8 C 
4 SWS 

B.Kug.1-21 
„Künstlerische Techni-
ken und Terminologie“ 

keine Einführung in die wichtigsten künstlerischen 
Techniken und in die Terminologie des Faches, 
dadurch Grund-lagen für wissenschaftliches 
Arbeiten; außerdem Training des mündlichen 
Vortrags. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Basis-
seminar 

Referat 
(ca. 35 Min.; 
unbenotet) 

8 C 
4 SWS 

B.Kug.1-22 
„Künstlerische Techni-
ken und Terminologie“ 

keine Einführung in die wichtigsten künstlerischen 
Techniken und in die Terminologie des Faches, 
dadurch Grund-lagen für wissenschaftliches 
Arbeiten; außerdem Grundlagen des Verfassens 
von Texten. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Basis-
seminar 

Hausarbeit 
(max. 15 S.; 
unbenotet) 

8 C 
4 SWS 

B.Kug.1-23 
„Künstlerische Techni-
ken und Terminologie“ 

keine Einführung in die wichtigsten künstlerischen 
Techniken und in die Terminologie des Faches, 
dadurch Grund-lagen für wissenschaftliches 
Arbeiten; außerdem Üben von Definition und 
schriftlicher Wiedergabe der Lerninhalte. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Basis-
seminar 

Klausur 
(60 Min.; un-
benotet) und 
Protokoll 
(max. 3 S.; 
unbenotet) 

8 C 
4 SWS 

B.Kug.2-11 
„Epochen 1: Mittelalter / 
Frühe Neuzeit“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
Kunst vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Kug.2-12 
„Epochen 1: Mittelalter / 
Frühe Neuzeit“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
Kunst vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, 
außerdem Verbesserung der logischen Gedan-
kenführung und Prägnanz des mündlichen Vor-
tragens und der Formulierung eines Textes. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) und 
Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit  
(max. 12 S.) 

10 C 
4 SWS 

B.Kug.2-21 
„Epochen 2: Moderne“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
Kunst vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 

B.Kug.2-22 
„Epochen 2: Moderne“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
Kunst vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
außerdem Verbesserung der logischen Gedan-
kenführung und Prägnanz des mündlichen Vor-
tragens und der Formulierung eines Textes. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) und 
Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit  
(max. 12 S.) 

10 C 
4 SWS 

B.Kug.2-31 
„Gattungen 1: Malerei 
und Graphik“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
zweidimensionalen Medien (Malerei, Graphik, 
Mosaik und Photographie, auch im Bereich der 
angewandten Kunst), alternativ auch Neue Me-
dien. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 

B.Kug.2-32 
„Gattungen 1: Malerei 
und Graphik“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
zweidimensionalen Medien (Malerei, Graphik, 
Mosaik und Photographie, auch im Bereich der 
angewandten Kunst), alternativ auch Neue Me-
dien, außerdem Verbesserung der logischen 
Gedankenführung und Prägnanz des mündli-
chen Vortragens und der Formulierung eines 
Textes. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) und 
Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit  
(max. 12 S.) 

10 C 
4 SWS 

B.Kug.2-41 
„Gattungen 2: Skulptur 
und Architektur“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
Architektur und der Skulptur, auch im Bereich 
der angewandten Kunst. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) 

6 C 
4 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Kug.2-42 
„Gattungen 2: Skulptur 
und Architektur“ 

eines der Modu-
le B.Kug.1-
[Nummer] 

Aneignung von erweiterten Kenntnissen der 
Architektur und der Skulptur, auch im Bereich 
der angewandten Kunst, außerdem Verbesse-
rung der logischen Gedankenführung und Präg-
nanz des mündlichen Vortragens und der For-
mulierung eines Textes. 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Seminar 

Klausur  
(90 Min.) und 
Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit  
(max. 12 S.) 

10 C 
4 SWS 

B.Kug.3-1 
„Exkursion“ 

zwei der Module 
B.Kug.1-
[Nummer] und 
zwei der Module 
B.Kug.2-
[Nummer] 

Untersuchung von Kunstobjekten in ihrer räumli-
chen Einbindung und in ihrem historisch-
funktionalen Kontext, mit längerer Exkursion zu 
Originalen 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Vertie-
fungsseminar; 
Teilnahme an 
einer wenigs-
tens 7-tägigen 
Exkursion; Kurz-
referat im Rah-
men der Exkur-
sion 

Referat 
(ca. 35 Min.) 
 

9 C 
2 SWS 

B.Kug.3-4 
„Zwischenprüfung“ 

zwei der Module 
B.Kug.1-
[Nummer] und 
zwei der Module 
B.Kug.2-
[Nummer] 

Erweiterung und Festigung des Sachwissens zu 
Kunstobjekten aller Epochen und Gattungen, 
Kenntnis der Kunstsammlung der Universität 
und der wichtigsten Recherchemöglichkeiten 

keine Klausur 
(90 Min.; zu 
einem Thema 
aus dem Ob-
jektkatalog) 

8 C 

B.Kug.3-5 
„Individuelle Akzentset-
zung“ 

zwei der Module 
B.Kug.1-
[Nummer] und 
zwei der Module 
B.Kug.2-
[Nummer] 

Selbständige Wahl aus dem Lehrangebot, Set-
zen von eigenen Schwerpunkten, dadurch Vor-
bereitung auf das Masterstudium 

keine Klausur 
(90 Min.) 

10 C 
mind. 2 SWS 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.10.2009/Nr. 35 Teil II Seite 4362 

Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

B.Kug.3-6 
„Praxis“ 

zwei der Module 
B.Kug.1-
[Nummer] und 
vier der Module 
B.Kug.2-
[Nummer] 

Untersuchung des Originals, dient hier der prak-
tischen Anwendbarkeit in bestimmten Berufsfel-
dern der Kunstgeschichte; selbständiges Absol-
vieren eines Praktikums 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Vertie-
fungsseminar; 
Nachweis eines 
wenigstens 4-
wöchigen Prak-
tikums 

Referat 
(ca. 35 Min.) 

10 C 
2 SWS 

B.Kug.3-7 
„Epochen und Gattun-
gen“ 

zwei der Module 
B.Kug.1-
[Nummer] 

Erweiterung des erworbenen Sachwissens, 
eventuell Anstreben von Spezialisierungen, Ver-
tiefung der Methodenreflexion 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me am Vertie-
fungsseminar 

Referat 
(ca. 35 Min.) 
mit 
Hausarbeit  
(max. 15 S.) 

9 C 
4 SWS 

SK.Kug.1a 
„Grundlagen der Bild-
wissenschaft“ 

keine Vermittlung der theoretischen Grundlagen und 
Ziele der Bildwissenschaft an praktischen Bei-
spielen, Kenntnis grundlegender Literatur 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

3 C 
2 SWS 

SK.Kug.1b 
„Grundlagen der Bild-
wissenschaft“ 

keine Vermittlung der theoretischen Grundlagen und 
Ziele der Bildwissenschaft an praktischen Bei-
spielen, Kenntnis grundlegender Literatur 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
2 SWS 

SK.Kug.2a 
„Bildwissenschaftliche 
Methodenlehre“ 

keine Bildwissenschaftliche Kompetenz aus der 
Kunstgeschichte und den anderen beteiligten 
Fächern, Hinterfragen des Erkenntniswertes von 
Bildern 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

3 C 
2 SWS 

SK.Kug.2b 
„Bildwissenschaftliche 
Methodenlehre“ 

keine Bildwissenschaftliche Kompetenz aus der 
Kunstgeschichte und den anderen beteiligten 
Fächern, Hinterfragen des Erkenntniswertes von 
Bildern 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

SK.Kug.3a 
„Bildtheorie“ 

keine Verständnis des theoretischen Fundamentes der 
Bildwissenschaft und des praktischen Bildge-
brauchs der einzelnen Fächer 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an den 
Lehrveranstal-
tungen 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
4 SWS 

SK.Kug.3b 
„Bildtheorie“ 

keine Verständnis des theoretischen Fundamentes der 
Bildwissenschaft und des praktischen Bildge-
brauchs der einzelnen Fächer 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an den 
Lehrveranstal-
tungen 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

9 C 
4 SWS 

SK.Kug.4a 
„Bildanalyse“ 

keine Analyse konkreter Bildphänomene und der 
Struktur visueller Kommunikation, Untersuchung 
der Produktionsbedingungen von Bildern 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

3 C 
2 SWS 

SK.Kug.4b 
„Bildanalyse“ 

keine Analyse konkreter Bildphänomene und der 
Struktur visueller Kommunikation, Untersuchung 
der Produktionsbedingungen von Bildern 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
2 SWS 

SK.Kug.5a 
„Geschichte der Bild-
medien“ 

keine Kenntnisse der historischen Grundlagen des 
Bildes und seiner Medien, Kompetenz zum Er-
kennen und Unterscheiden der Funktionsweise 
medialer Kommunikation aus ihrer historischen 
Bedingtheit 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

3 C 
2 SWS 

SK.Kug.5b 
„Geschichte der Bild-
medien“ 

keine Kenntnisse der historischen Grundlagen des 
Bildes und seiner Medien, Kompetenz zum Er-
kennen und Unterscheiden der Funktionsweise 
medialer Kommunikation aus ihrer historischen 
Bedingtheit 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
2 SWS 

SK.Kug.6a 
„Digitale Bildbearbei-
tung und Präsentation“ 

keine Kenntnis der Theorie und Praxis der Digitaltech-
nik, dadurch Kompetenz, digitale Bilder im prak-
tischen Zusammenhang zu produzieren, zu ver-
arbeiten und einzusetzen 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

3 C 
2 SWS 
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Modultitel Zugangs-
voraussetzun-

gen 

Prüfungsanforderungen Prüfungsvor-
leistungen 

Art und Um-
fang der  

Prüfungs-
leistung 

Modulumfang 
(C/SWS) 

SK.Kug.6b 
„Digitale Bildbearbei-
tung und Präsentation“ 

keine Kenntnis der Theorie und Praxis der Digitaltech-
nik, dadurch Kompetenz, digitale Bilder im prak-
tischen Zusammenhang zu produzieren, zu ver-
arbeiten und einzusetzen 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an der Lehr-
veranstaltung 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
2 SWS 

SK.Kug.7a 
„Technische und histo-
rische Grundlagen des 
digitalen Bildes“ 

keine Kompetenz, die Bildphänomene der digitalen 
Medien und ihre kommunikativen Eigenschaften 
in deren historischen, technischen und prakti-
schen Dimension zu verstehen und zu nutzen 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an den 
Lehrveranstal-
tungen 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
oder 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

6 C 
4 SWS 

SK.Kug.7b 
„Technische und histo-
rische Grundlagen des 
digitalen Bildes“ 

keine Kompetenz, die Bildphänomene der digitalen 
Medien und ihre kommunikativen Eigenschaften 
in deren historischen, technischen und prakti-
schen Dimension zu verstehen und zu nutzen 

regelmäßige 
aktive Teilnah-
me an den 
Lehrveranstal-
tungen 

Referat 
(ca. 25 Min.) 
mit 
Hausarbeit 
(max. 12 S.) 

9 C 
4 SWS 

 


